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1 Entwicklungsabsichten und ortliche Gegebenheiten

Die Gemeinde Fernwald beabsichtigt die Entwicklung eines ca. 2 ha grofen Gewerbegebiets sowie einer Ge-
meinbedarfsflache zur Ansiedlung des 6rtlichen Feuerwehrgeratehauses 6stlich des Ortsteils Annerod. West-
lich des Plangebiets verlauft die GroRen-Busecker Strale, liber die das Plangebiet am bestehenden Kreisver-
kehr zum Lilienweg erschlossen werden soll.

Das Plangebiet ist zurzeit der Gutachtenerstellung landwirtschaftlich genutzt. Nach Norden grenzen beste-
hende Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet ,In der Brennhaar” an das Plangebiet. Ostlich des Plangebiets
befindet sich Wohnbebauung entlang der Strallen ,,Anne-Frank-Ring”, ,Dahlienweg” und ,Tulpenweg”. Au-
Rerdem sind eine Discounter-Filiale, eine Kindertagesstatte sowie eine Tagespflege in der bestehenden Orts-
randlage zum geplanten Gewerbegebiet vorhanden.

Die Planungsabsichten sehen vor, eine PlanstraRe vom Kreisverkehr nach Osten zu errichten. Dadurch soll
auch eine zukiinftige Erschliefung eines zweiten Bauabschnitts ermoglicht werden, der wiederum 6stlich an
das aktuelle Plangebiet des 1. Bauabschnitts angrenzt. Nordlich der ErschlieRungsstraRe ist die Ausweisung
einer Gewerbegebietsflache geplant. Sidlich der ErschlieRungsstraRe sieht die Planung vor, nachstgelegen
zur GroRen-Busecker StralRe, die Feuerwehr anzusiedeln und 6stlich des geplanten Feuerwehrstandorts eine
weitere gewerbliche Flache zu entwickeln.

Zur Umsetzung der beschriebenen Entwicklungsabsichten wird der Bebauungsplan ,Haaracker/Im Himberg”
1. Bauabschnitt aufgestellt.

Topografisch sind das Plangebiet und die angrenzenden Bereiche weitestgehend eben. Nach Siiden hin, in
Richtung der Wohnbebauung entlang des Tulpenwegs, fallt das Gelande ab. Die Hohenunterschiede betragen
ca. 3 bis 10 Héhenmeter.

Die Lage des Plangebiets in der raumlichen Gesamtsituation ist in Abbildung A01 in Anhang A dargestellt. Die
Abbildung A02 zeigt den Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 14. Oktober 2025.

2 Schalltechnische Aufgabenstellungen und Vorgehensweise

Bei der Ausweisung schutzbedirftiger Gebiete im Umfeld von larmintensiven Nutzungen (bspw. hochfre-
quentierte StraRen, Gewerbebetriebe) sowie der Neuplanung bzw. Anderung von ldrmintensiven Nutzungen,
die an schutzbediirftige Gebiete angrenzen, entstehen hohe Anforderungen an den Schallimmissionsschutz.
Bei der Aufstellung der Bauleitplane sind daher die Belange des Umweltschutzes, u. a. jene des Schallimmis-
sionsschutzes, zu bericksichtigen und anhand der maligeblichen Beurteilungsgrundlagen zu bewerten. Ent-
sprechend dem Gebot der planerischen Konfliktbewaltigung miissen von der Planung hervorgerufene Larm-
konflikte grundsatzlich durch den Bebauungsplan selbst gelost werden.

Im Zuge eines Bebauungsplanverfahrens ist somit zu eruieren, ob in der Umgebung des Plangebiets mogliche
Larmschutzkonflikte zu erwarten sind und welche schalltechnisch vertiefenden Untersuchungen erforderlich
werden.

Der Gegenstand dieser schalltechnischen Untersuchung ist die Ermittlung der Gerduscheinwirkungen durch
alle relevanten Larmarten. Dabei ist zwischen den Gerauschen zu unterscheiden, die auf das Plangebiet ein-
wirken und jenen, die durch das Plangebiet selbst verursacht werden. Die Gerdusche durch das Plangebiet
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sind dabei auf bestehende schutzbediirftige Nutzungen auerhalb des Plangebiets zu untersuchen und zu
bewerten.

Fir die vorliegende schalltechnische Untersuchung wird folgende Vorgehensweise gewahlt

e Festlegung aller untersuchungsrelevanten Larmarten,

e Ermittlung der Gerauscheinwirkungen getrennt nach den untersuchungsrelevanten Larmarten,

e Darstellung und Beurteilung der Berechnungsergebnisse anhand der maRgeblichen Beurteilungs-
grundlagen,

e Ausarbeitung von Schallschutzkonzepten bzw. Auffiihren von SchallschutzmalBnahmen, die fiir eine
Konfliktbewaltigung im weiteren Planungsprozess herangezogen werden kdnnen.

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens sind folgende Larmarten untersuchungsrelevant:

Gewerbeldrm aus dem Plangebiet: Es muss sichergestellt werden, dass durch die geplante Ausweisung emit-
tierender gewerblicher Nutzungen fiir die bestehenden gewerblichen Nutzungen keine Ein-
schrankungen der Betriebstatigkeiten hervorgerufen werden (Bestandsschutz) und keine schad-
lichen Umwelteinwirkungen aufgrund des Gewerbeldarms an schutzbediirftigen Nutzungen au-
Rerhalb des Plangebiets vorliegen.

Anlagenldrm aus dem Plangebiet: Es muss sichergestellt werden, dass durch die geplante Ausweisung einer
Gemeindebedarfsflaiche (Feuerwehrgeratehaus) keine schadlichen Umwelteinwirkungen auf-
grund des Anlagenlarms an schutzbeddirftigen Nutzungen auRerhalb des Plangebiets vorliegen.

Verkehrslarm im Plangebiet: Es sind die Gerduscheinwirkungen der Verkehrslarmquellen im Plangebiet zu
ermitteln und zu beurteilen. Untersuchungsrelevant ist die GroRen-Busecker-Strafle. Weitere
Verkehrslarmquellen sind entweder aufgrund ihrer groRen Entfernung (bspw. B 49) oder ihrer
geringen Frequentierung (weitere GemeindestraRen in Annerod) nicht untersuchungsrelevant.

Zunahme des Verkehrsldarms: Durch die Entwicklung des Plangebiets wird zusatzlicher Verkehr auf den vor-
handenen StralRenabschnitten generiert. Die planbedingte Zunahme des Verkehrslarms ist im
Einzelfall zu prifen und zu beurteilen. Dabei sind neben der Lairmzunahme weitere Aspekte
u. a. die Lage des Plangebiets und die Erwartbarkeit der Verkehrszunahme zu beriicksichtigen.

Die bereits zuvor aufgefiihrten Untersuchungsschritte werden fiir die einzelnen untersuchungsrelevanten
Larmarten erarbeitet und in dieser schalltechnischen Untersuchung dargestellt. Dabei werden zunachst die
Beurteilungsgrundlagen fiir die einzelnen Larmarten benannt und beschrieben (s. Kapitel 3) sowie die Ein-
gangsdaten aufgefiihrt (s. Kapitel 4). Eine Kurzbeschreibung zu dem digitalen Simulationsmodell, das den
Ausbreitungsberechnungen zugrunde gelegt wird, erfolgt unter Kapitel 5. Aufgrund der unterschiedlichen
Beurteilungsgrundlagen und Vorgaben zu moéglichen SchallschutzmaBnahmen werden die Larmarten im An-
schluss getrennt voneinander untersucht und bewertet (Kapitel 6 bis 9).

3 Immissionsschutz- und planungsrechtliche Grundlagen
Die gesetzliche Grundlage fiir Bebauungsplane ist das

e Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. |
S. 3634), zuletzt gedindert am 27. Oktober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 257) [1]
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Bei der Aufstellung von Bebauungspldanen sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sowie die Belange des Umweltschutzes, vor allem um-
weltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB
zu beriicksichtigen.

Die gesetzliche Grundlage fiir die Beurteilung der Immissionen stellt das

e Gesetz zum Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche,
Erschiitterungen und éhnliche Vorgénge (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BiImSchG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), zuletzt gedndert am 12.
August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189). (2]

dar. Nach dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG sind Bereiche mit emissionstrachtigen Nutzungen
(bspw. hochfrequentierte Verkehrswege, gewerbliche Nutzungen) und solche mit immissionsempfindlichen
Nutzungen (bspw. liberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete) rdumlich so zu trennen, dass ,,schadliche
Umwelteinwirkungen so weit wie moglich vermieden werden”. Bei zahlreichen stadtebaulichen Planungen
liegen keine ausreichend groRen Abstande vor, sodass schalltechnische Konflikte nicht ausgeschlossen wer-
den kdnnen und die Untersuchung der Situation erforderlich wird.

Der Schallimmissionsschutz in der Bauleitplanung wird durch die

e DIN 18005 ,,Schallschutz im Stddtebau —Grundlagen und Hinweise fiir die Planung“[3] in Verbindung
mit

e DIN 18005 Beiblatt 1 ,Schallschutz im Stéddtebau — Schalltechnische Orientierungswerte fiir die
stddtebauliche Planung” [4]

konkretisiert. Zur Ermittlung der fiir die Bewertung maRgeblichen Beurteilungspegel verweist die DIN 18005
u. a. auf larmtechnische Regelwerke, die speziell fir die verschiedenen Larmarten entwickelt und eingefiihrt
wurden. Die Berechnungsvorschriften sehen Prognoseverfahren vor, die auf validierten Studien und Messun-
gen basieren und in der Regel liber den Ergebnissen von Vergleichsmessungen liegen.

Die Regelwerke im Schallimmissionsschutz definieren maRgebliche Immissionsorte, an denen die Ge-
rauscheinwirkungen der jeweiligen Larmart zu ermitteln und zu beurteilen ist. Dabei wird zwischen schutz-
bedirftigen und nicht schutzbedurftigen Aufenthaltsrdumen unterschieden.

Als schutzbedirftig nennt die

e DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" mit den Teilen DIN 4109-1 "Schallschutz im Hochbau — Teil 1:
Mindestanforderungen" und DIN 4109-2 "Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise
der Erfiillung der Anforderungen", vom Januar 2018 [5]

insbesondere Aufenthaltsraume wie Wohnraume, einschlieRlich Wohndielen und Wohnkiichen, Schlaf-
raume, Unterrichtsrdume, Biro- und Praxisrdume. Diese Rdume werden von Menschen dauerhaft genutzt.
Als nicht schutzbediirftig werden Kochkiichen, Bader, Abstellrdume und Treppenh&user angesehen, weil sie
nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen genutzt werden.

Nach DIN 18005 Beiblatt 1 sind bei der Bauleitplanung in der Regel den verschiedenen schutzbedirftigen
Nutzungen (z. B. Bauflachen, Baugebiete, sonstige Flachen) Orientierungswerte fiir den Beurteilungspegel
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zuzuordnen. lhre Einhaltung oder Unterschreitung ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betref-
fenden Baugebietes oder der betreffenden Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor
Larmbelastung zu erfiillen.

Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und Ge-
werbe, Sport und Freizeit) sollen wegen der unterschiedlichen Charakteristika der Gerauschquellen und un-
terschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerduschquellen jeweils fiir sich al-
lein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht energetisch addiert werden.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in
Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwéagung mit
plausibler Begriindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange liberwie-
gen, sollte moglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Mallnahmen (z. B. geeignete Gebdudeanordnung
und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaBnahmen - insbesondere fiir Schlafraume) vorgesehen und
planungsrechtlich abgesichert werden.

3.1 Gewerbeldrm

Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Geradusche ausgehend von gewerblichen Anlagen
sind in der Bauleitplanung keine Grenzwerte unmittelbar gesetzlich eingefiihrt. Durch Normen und Verwal-
tungsvorschriften, die zuldssige Gerdauschimmissionen in Genehmigungsverfahren von Betrieben definieren,
entsteht jedoch auch fiir die Bauleitplanung eine erhebliche rechtliche Bindungswirkung.

Die fir den Gewerbeldrm relevanten Regelungen werden nachstehend erldutert. Die nachfolgende Tabelle
zeigt in einer Ubersicht die Orientierungswerte fiir verschiedene Gebietsnutzungen fiir Gewerbeldrm nach
DIN 18005.

Tabelle 1 Schalltechnische Orientierungswerte fiir Gewerbeldarm nach DIN 18005 Beiblatt 1
Gebietsart Orientierungswert in dB(A)
Tag (06.00-22.00 Uhr) Nacht (22.00-
06.00 Uhr)
reine Wohngebiete (WR) 50 35
allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochenendhaus- 55 40
gebiete, Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55
besondere Wohngebiete (WB) 60 40
Dorfgebiete (MD), dorfliche Wohngebiete (MDW), Mischgebiete (Ml), urbane 60 45
Gebiete (MU)
Kerngebiete (MK) 60 45
Gewerbegebiete (GE) 65 50
sonstige Sondergebiete (SO sowie Flachen fur den Gemeinbedarf, soweit sie 45 bis 65 35 bis 65

schutzbeddrftig sind, je nach Nutzungsart

Industriegebiete (Gl) - R

Die Tageswerte beziehen sich auf einen Beurteilungspegel fiir die Zeit von 06.00 bis 22.00 Uhr. Fiir die Nacht-
werte gilt der Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr, maRgeblich ist die lauteste Nachtstunde in diesem Zeitraum.

Die DIN 18005 verweist unter Nr. 7.6 darauf, dass die Errichtung und der Betrieb gewerblicher Anlagen von
der Einhaltung der Anforderungen der
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e Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Ldrm — TA Ldrm) vom 26. August 1998 (BGBI. Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt
gedndert am 01. Juni 2017 (BAnz AT 08. Juni 2017 B5) [6]

abhangig gemacht wird. Der TA Larm kommt als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift fiir die Bestim-
mung der Erheblichkeit und Zumutbarkeit von Gewerbeldarm erhebliche Bedeutung zu. Fiir Gerduscheinwir-
kungen durch Gewerbeldarm konkretisiert die TA Larm den unbestimmten Rechtsbegriff der schadlichen Um-
welteinwirkungen in Genehmigungsverfahren und entfaltet im gerichtlichen Verfahren eine zu beachtende
Bindungswirkung. Die normative Konkretisierung des gesetzlichen Mal3stabs fiir die Schadlichkeit von Gerau-
schen ist also grundsatzlich abschlieRend und daher auch in der Bauleitplanung anzuwenden. Die Bindungs-
wirkung gilt dabei bei der Ausweisung neuer schutzbedirftiger Gebiete ohne ausreichende Abstdande von
bestehenden gewerblichen Anlagen, Industrie- und Gewerbegebieten. Ebenso gilt die Bindungswirkung,
wenn bei geplanten Industrie- oder Gewerbegebieten bzw. Sondergebieten, die die Unterbringung von ge-
werblichen Anlagen zulassen, keine ausreichenden Abstinde zu schutzbedirftigen Gebieten eingehalten
werden kdnnen.

Die nachfolgende Tabelle listet die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 TA Larm auf.

Tabelle 2 Immissionsrichtwerte fir Immissionsorte auBBerhalb von Gebduden nach TA Larm
Gebietsart Immissionsrichtwert in dB(A)
Tag (06.00-22.00 Uhr) Nacht (22.00-
06.00 Uhr)
a Industriegebiete (Gl) 70 70
b Gewerbegebiete (GE) 65 50
C urbane Gebiete (MU) 63 45
d Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (M) 60 45
e allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete (WS) 55 40
f reine Wohngebiete (WR) 50 35
g Kurgebiete, Krankenhduser und Pflegeanstalten 45 35

Sowohl in Bezug auf die Gebietsarten als auch in Bezug auf die Zahlenwerte der Immissionsrichtwerte unter-
scheiden sich die Vorgaben der TA Larm von jenen der DIN 18005. Insbesondere bei der Ausweisung von
Industrie- und Gewerbegebieten ist somit einzelfallbezogen zu entscheiden, ob Uber die Vorgaben der
TA Larm hinaus ein Schutzanspruch fiir Gebiete wie Wochenendhaus- und Ferienhausgebiete, Kleingarten-
und Parkanlagen gewdhrt wird und welche Schutzbediirftigkeit zugrunde gelegt wird.

Nach Nr. A.1.3 TA Larm liegen die Immissionsorte bei bebauten Flachen 0,5 m aulRerhalb vor der Mitte des
geoffneten Fensters des vom Gerdusch am starksten betroffenen schutzbeddrftigen Raums nach DIN 4109.
Bei unbebauten Flachen liegen Immissionsorte an dem am starksten betroffenen Rand der Flache, wo nach
Bau- und Planungsrecht Gebdaude mit schutzbediirftigen Raumen erstellt werden diirfen.

Die TA Larm unterscheidet grundsatzlich nicht nach tag- bzw. nachtgenutzten Aufenthaltsraumen in
Wohneinheiten. Der erhohte Schutzanspruch in der Nacht gilt somit bspw. auch fiir Wohn-Ess-Bereiche,
Wohnkichen und Wohndielen, auch wenn diese Raume nicht iberwiegend dem Nachtschlaf dienen. Der
hohere Schutzanspruch wird nicht gewahrt, wenn die Nutzung des gesamten Gebadudes bzw. der gesamten
baulichen Einheit keinen erhéhten Schutzanspruch in der Nacht aufweist. Dies gilt insbesondere fiir Bliroge-

Konzept dB plus GmbH
Bericht-Nr. 25152-01
Stand 17.12.2025 Seite 9



Schalltechnisches Gutachten
Bebauungsplan , Haaracker/Im Himberg” 1. Bauabschnitt, Fernwald

baude, Praxisraume, Sitzungsrdaume und dhnliche Arbeitsrdume. Da eine nachtliche Nutzung auch fiir Biro-
gebaude, Praxisraume, Sitzungsraume und dhnliche Arbeitsrdume nicht ausgeschlossen werden kann, wird
der Immissionsrichtwert fir den Beurteilungszeitraum Tag auch in der Nacht berlcksichtigt.

Durch die Vorgabe nach Nr. A.1.3 TA Larm, die Immissionsrichtwerte vor dem geoffneten Fenster einzuhal-
ten, wird von vornherein fir schutzbediirftige Nutzungen ein Mindestwohnkomfort gesichert. Dieser besteht
darin, Fenster trotz der vorhandenen Larmquellen 6ffnen zu kdnnen und eine natirliche Belliftung sowie
einen erweiterten Sichtkontakt nach auRen zu ermdglichen, ohne dass die Kommunikationssituation im In-
neren oder das Ruhebediirfnis und der Schlaf nachhaltig gestort werden kénnten. Passive SchallschutzmaR-
nahmen, die erst ,,dahinter” ansetzen und etwa durch schallddmmende Fenster und Beliftungseinrichtungen
auf die Einhaltung der Pegel innerhalb der Gebaude abstellen, sind daher im Anwendungsbereich der
TA Larm nicht moglich.

Die Immissionsrichtwerte der TA Larm sind auf die Gesamtbelastung durch Gewerbeldarm anzuwenden. Unter
der Gesamtbelastung ist die Belastung an einer schutzbeddrftigen Nutzung zu verstehen, die von allen Anla-
gen, flir die die TA Larm gilt, hervorgerufen wird. Wirken also auf den maligeblichen Immissionsort mehrere
Anlagen oder Betriebe ein, so ist sicherzustellen, dass in der Summe die Immissionsrichtwerte eingehalten
werden.

Entsprechend Nr. 3.2.1 der TA Larm kann im Regelfall von der Untersuchung der Vorbelastung und damit
auch der Gesamtbelastung abgesehen werden, wenn die Zusatzbelastung der zu beurteilende Anlage den
Immissionsrichtwert am Immissionsort um mindestens 6 dB unterschreitet (lrrelevanzkriterium nach
Nr. 3.2.1 TA Ldrm). Das bedeutet, dass eine schalltechnische Vertraglichkeit sichergestellt ist, wenn die Ge-
rauscheinwirkungen durch das Planvorhaben die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB unterschreiten.

Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird entsprechend den Vorschriften der TA Ldrm aus den wahrend der
Einwirkungszeit am Immissionsort vorhandenen, meist schwankenden Gerauschen durch energetische Mit-
telung Gber die Zeit ein Mittelungspegel (dquivalenter Dauerschallpegel) gebildet. Durch die Umrechnung
auf den Bezugszeitraum von 16 Stunden tagsiiber und auf eine Stunde nachts, — lauteste Nachtstunde — und
unter Bericksichtigung von Zuschlagen fiir Impuls-, Ton- oder Informationshaltigkeit ergibt sich daraus der
Beurteilungspegel, der mit den Immissionsrichtwerten zu vergleichen ist.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels an Immissionsorten in einem Gebiet nach Nummer 6.1 der
TA Larm, Buchstaben e bis g, muss zusatzlich ein Zuschlag von 6 dB(A) fir Gerduscheinwirkungen in den Ta-
geszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit (werktags 06.00-07.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr, sonn- und feiertags
06.00-09.00 Uhr, 13.00-15.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr) erteilt werden. Der Immissionsrichtwert ist Uber-
schritten, wenn entweder der Beurteilungspegel hoher liegt als der Richtwert oder wenn kurzzeitige Ge-
rauschspitzen den Immissionsrichtwert tagsiiber um mehr als 30 dB(A) oder nachts um mehr als 20 dB(A)
Uberschreiten (,,Spitzenpegelkriterium®).

Neben der Beurteilung fir Situationen, die jeden Tag des Jahres stattfinden kdnnen, kennt die TA Larm die
sogenannten ,seltenen Ereignisse”. Seltene Ereignisse im Sinne von Nr. 6.3 TA Larm liegen dann vor, wenn
wegen voraussehbarer Besonderheiten beim Betrieb einer Anlage in seltenen Fallen oder Uber eine be-
grenzte Zeitdauer (an nicht mehr als 10 Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als
jeweils zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden) eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte nicht moglich
ist. FUr seltene Ereignisse nennt die TA Larm gebietsunabhéangig als Immissionsrichtwerte 70 dB(A) am Tag
und 55 dB(A) in der Nacht. Einzelne kurzzeitige Gerduscheinwirkungen diirfen diese Werte in Gebieten nach
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Nummer 6.1 der TA Larm, Buchstaben c bis g um nicht mehr als 20 dB(A) am Tag und 10 dB(A) in der Nacht
Uberschreiten.

3.2 Anlagenlarm Feuerwehrgeratehaus

Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche ausgehend von Feuerwehrgeratehausern
sind in der Bauleitplanung keine Grenzwerte unmittelbar gesetzlich eingefiihrt. Durch Normen und Verwal-
tungsvorschriften, die zuldssige Gerauschimmissionen in Genehmigungsverfahren von Feuerwehren definie-
ren, entsteht jedoch auch fiir die Bauleitplanung eine erhebliche rechtliche Bindungswirkung. Dabei ist zu
bericksichtigen, dass Feuerwehren dem Feuerschutz, der Unfallverhiitung und der allgemeinen Gefahren-
abwehr dienen und somit einen 6ffentlichen Zweck erfillen. Einsatzfahrten und damit in Verbindung ste-
hende Tatigkeiten (wie die Riickkehr von Fahrzeugen nach dem Einsatz) sind daher aus schalltechnischer
Sicht nicht beurteilungsrelevant. Durch den notwendigen Einsatz des Folgetonhorns wiirden beispielsweise
zulassige Spitzenpegel aus unterschiedlichen Beurteilungsgrundlagen insbesondere im sensiblen Nachtzeit-
raum bis zu mehreren Hundert Metern Entfernung tiberschritten. Zweck des Folgetonhorns ist eine akusti-
sche Warnung, die in grolem Abstand wahrnehmbar sein soll. Den Standort eines Feuerwehrgeradtehauses
mehrere Hundert Meter aulRerhalb einer Ortschaft zu planen bzw. zu errichten, widerspricht dem 6ffentli-
chen Zweck einer schnellen Einsatzbereitschaft, moglichst kurzer Anfahrwege und einer guten Verkehrsan-
bindung an eine Ortslage. In Verbindung mit Einsatzen verursachte Gerduscheinwirkungen kénnen insbeson-
dere aufgrund des Ubergeordneten Zwecks der Gefahrenabwehr nicht gegen die Ansiedlung eines Feuer-
wehrstandorts sprechen. Die Rechtsprechung entwickelt sich dahingehend, dass insbesondere bei freiwilli-
gen Feuerwehren die Einsatzfahrten gar keiner schalltechnischen Beurteilung bediirfen.

Dennoch sind schadliche Umwelteinwirkungen bei der Errichtung eines Feuerwehrstandorts zu vermeiden.
Beim Ubungsbetrieb (beispielsweise bei Gerdte- und Maschineniibungen) gelten die Anforderungen der
TA Larm. Allerdings ist auch hier im Gegensatz zu den zuvor aufgefiihrten Anforderungen nach Kapitel 3.1 zu
erwdhnen, dass die Gerauscheinwirkungen durch ein Feuerwehrgeratehaus nur in Anlehnung an die Bewer-
tungsmaRstidbe der TA Larm zu beurteilen sind. Dabei sind insbesondere die Zahl der larmintensiven Ubun-
gen sowie ggf. weiterer Veranstaltungen zu beriicksichtigen. Der Betrieb einer Berufsfeuerwehr kann von
den Gerauscheinwirkungen vergleichbar zu einem Gewerbebetrieb sein. Der Betrieb umfasst neben larmin-
tensiven Ubungen auch téglich zahlreiche Fahrbewegungen, Reparaturen, Wartungs- und Reinigungsarbei-
ten. Durch die vergleichbaren Gerauscheinwirkungen zu einer gewerblichen Nutzung gelten auch die Vorga-
ben der TA Larm.

Larmintensive Tatigkeiten einer freiwilligen Feuerwehr sind dagegen zumeist auf wenige Tage im Jahr be-
schrankt. Je kleiner der Feuerwehrstandort, desto mehr ist zu berticksichtigen, dass Gerdauscheinwirkungen
an einzelnen oder wenigen Tagen im Jahr keine ,,schadlichen Umwelteinwirkungen” darstellen und ein Feu-
erwehrgeratehaus insofern auch nicht als ,,Vorbelastung” oder ,Zusatzbelastung” nach TA Ldarm zu beurteilen
ist. Der Anforderung der TA Larm, dass die Gesamtbelastung durch alle Gewerbebetriebe zu ermitteln und
mit den Immissionsrichtwerten zu vergleichen ist, liegt zugrunde, dass die meisten Gewerbebetriebe einen
gleichbleibenden Betrieb aufweisen und die Gerdauscheinwirkungen sich tatsachlich tGberlagern. Die Regel-
maRigkeit von Gerduscheinwirkungen und damit Uberlagerungseffekte zu anderen Gerduschquellen ist fiir
freiwillige Feuerwehren i. d. R. nicht gegeben. Die Beurteilung von wenigen larmintensiven Ubungen erfolgt
fir kleinere Standorte von Feuerwehren somit getrennt von weiteren Schallquellen. Es isti. d. R. ausreichend,
wenn die Immissionsrichtwerte der TA Larm, ungeachtet einer bestehenden Vorbelastung, wahrend des
Ubungsbetriebs einer freiwilligen Feuerwehr eingehalten werden.
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3.3 Verkehrslarm

Die Beurteilung von Gerauscheinwirkungen durch Verkehrslarm, der von bestehenden, baulich nicht gean-
derten StralBenabschnitten auf ein Plangebiet einwirkt, erfolgt einzelfallbezogen. Grundsatzlich gilt: Je héher
die Larmbelastung durch Verkehrslarm im Plangebiet ist,

e desto gewichtiger missen die fir die Planung einer schutzbedirftigen Nutzung sprechenden
stadtebaulichen Belange sein und

e umso mehr muss die Kommune die planerischen, baulichen und technischen Méglichkeiten zur
Verhinderung der Larmauswirkung ausschopfen.

Die Beurteilung der Gerduscheinwirkungen findet dabei anhand von mehreren Schwellenwerten statt.

Der Malstab des wiinschenswerten Schallschutzes wird durch die Orientierungswerte der DIN 18005 kon-
kretisiert. Die Orientierungswerte haben keine bindende Wirkung. Vielmehr stellen die Orientierungswerte
nach DIN 18005 Beiblatt 1 eine sachverstandige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im
Stadtebau dar. Dabei ist der Schallschutz als einer von mehreren Belangen einer stadtebaulichen Planung zu
sehen. Die DIN 18005 fiihrt daher aus, dass das Uberwiegen anderer Belange — insbesondere bei MaRnah-
men der Innenentwicklung — zu einer entsprechenden Zurickstellung des Schallschutzes fiihren kann. Im
Rahmen der stadtebaulichen Planung sind die Orientierungswerte somit abwagungsfahig.

Die nachfolgende Tabelle zeigt in einer Ubersicht die Orientierungswerte fiir verschiedene Gebietsnutzungen
fiir Verkehrslarm nach DIN 18005.

Tabelle 3 Schalltechnische Orientierungswerte fir Verkehrslarm nach DIN 18005 Beiblatt 1
Gebietsart Orientierungswert in dB(A)
Tag (06.00-22.00 Uhr) Nacht (22.00-

06.00 Uhr)
reine Wohngebiete (WR) 50 40
allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochenendhaus- 55 45
gebiete, Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55
besondere Wohngebiete (WB) 60 45
Dorfgebiete (MD), dérfliche Wohngebiete (MDW), Mischgebiete (Ml), urbane 60 50
Gebiete (MU)
Kerngebiete (MK) 63 53
Gewerbegebiete (GE) 65 55
sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flachen fiir den Gemeinbedarf, soweit sie 45 bis 65 35 bis 65
schutzbeddrftig sind, je nach Nutzungsart
Industriegebiete (Gl) - -

Die Tageswerte beziehen sich auf einen Beurteilungszeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr. Fiir die Nachtwerte
gilt der Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr. Der Beurteilungspegel beinhaltet eine energetische Mittelung der
Immissionspegel innerhalb der genannten Zeitintervalle.

Bei Verkehrslarm wird der Abwagungsspielraum, den die DIN 18005 mit dem Begriff des ,Orientierungswer-
tes” bietet, durch die Immissionsgrenzwerte der
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e Sechzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslérm-
schutzverordnung — 16. BImSchV), vom 20.Juni 1990 (BGBI.| S.1036), zuletzt gedndert am
04. November 2020 (BGBI. | S. 2334) [7]

eingeengt. Bei einem Neubau oder einer wesentlichen Anderung eines Verkehrsweges diirfen die in der nach-
folgenden Tabelle dargestellten Immissionsgrenzwerte nicht Gberschritten werden. Fiir allgemeine Wohnge-
biete sowie Mischgebiete und urbane Gebiete liegen die Immissionsgrenzwerte um 4 dB (iber den Orientie-
rungswerten der DIN 18005.

Tabelle 4 Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
Gebietsart Immissionsgrenzwert in dB(A)
Tag (06.00-22.00 Uhr)  Nacht (22.00-06.00 Uhr)

Krankenhauser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47
reine (WR) und allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) 59 49
Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI) und urbane Gebiete 64 54
(MU)

Gewerbegebiete (GE) 69 59

Der Abwigungsspielraum verringert sich bei zunehmender Uberschreitung der Orientierungswerte der
DIN 18005. Die verbindliche Bauleitplanung sollte sicherstellen, dass — insbesondere in vorbelasteten Berei-
chen — keine stadtebaulichen Missstande auftreten bzw. verfestigt werden.

Die Anforderungen zum Schutz vor einwirkenden Verkehrslarm sind fir Gewerbegebiete gering. Die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV entsprechen bspw. nahezu den Schwellenwerten der Gesundheitsgefahr-
dung, die 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht betragen. Da sowohl das Gewerbegebiet als auch der
geplante Feuerwehrstandort keine hohe Schutzbedirftigkeit in Bezug auf einwirkenden Verkehrslarm auf-
weisen, konnen ausreichende SchallschutzmafRnahmen durch MaBnahmen an der Gebaudehiille von schutz-
bediirftigen Aufenthaltsrdaumen sichergestellt werden. Die Gerauscheinwirkungen durch Verkehrslarm kon-
nen dabei durch die Offnungin § 2 Abs. 3 16. BImSchV sowie nach DIN 4109-2:2018-01, 4.4.5.1 grundsétzlich
innerhalb einzelner Beurteilungszeitrdume beurteilt werden, sofern Nutzungen ausschlieflich oder iberwie-
gend am Tag oder in der Nacht genutzt werden. Bspw. weisen Wohn-Ess-Bereiche, Wohnkiichen und Wohn-
dielen keinen erhéhten Schutzanspruch in der Nacht auf, da diese Rdume nicht Uberwiegend zum Schlafen
genutzt werden. Sowohl fir StralRen als auch flir Schienenwege sind nach den

e Richtlinien fiir den Lérmschutz an Strafsen — RLS-19, Ausgabe 2019, eingefiihrt durch das Allgemeine
Rundschreiben Strafienbau Nr. 19/2020 vom 24. November 2020 (8] bzw. der

e Berechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenwege (Schall 03(2012)), Ausgabe 2014 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | 2014, S. 2271-2313) [9]

die malRgeblichen Immissionsorte an Gebduden auf Hohe der Geschossdecke auf der Fassade (bzw. 5 cm vor
der AulRenfassade) definiert.

3.4 Zunahme des Verkehrslarms

Fir die Beurteilung der Zunahme des Verkehrslarms entlang bestehender, baulich nicht gednderter StralRen
gibt es keine rechtlich fixierte Beurteilungsgrundlage. Die schalltechnischen Auswirkungen von stadtebauli-
chen Projekten sind im Einzelfall zu diskutieren und zu beurteilen.
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Eine planbedingte Zunahme des Verkehrslarms durch eine Einspeisung zusatzlichen Verkehrs auf vorhandene
Strallen ist flr larmbetroffene Bereiche auBerhalb des Bebauungsplans grundsatzlich in die Abwagung ein-
zubeziehen. Lediglich, wenn der Larmzuwachs véllig geringfiigig ist und sich nur unwesentlich auf benach-
barte Grundstiicke auswirkt, muss die Zunahme des Verkehrsldarms nicht in die Abwdgung eingestellt werden.

In Anlehnung an die 16. BImSchV, die TA Larm, die

e Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlédrm-
schutzverordnung — 18. BImSchV), vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S. 1588, 1790), zuletzt gedndert am
08. Oktober 2021 (BGBI. | S. 4644) [10]

sowie die aktuelle Rechtsprechung kdnnen verschiedene Kriterien zur Beurteilung der Zunahme des Ver-
kehrslarms herangezogen werden:

e Ursachenzusammenhang (u. a. Aufteilung des zuséatzlichen Verkehrs auf mehrere Strallenabschnitte,
Vermischung mit dem librigen Verkehr),

e Zunahme des Verkehrslarms um mindestens 3 dB,

e Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV,

e Erreichung und Uberschreitung der Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A) am Tag und
60 dB(A) in der Nacht,

e weitere Erhohung der Larmbelastung, in Bereichen, in denen die Schwelle zur
Gesundheitsgefahrdung bereits tGberschritten ist,

e Funktion sowie Klassifizierung der bestehenden StralRen,

e Schutzbedirftigkeit der betroffenen Gebiete,

e Art und Umfang des Planvorhabens und dessen Eingliederung in die bereits bestehende Baustruktur
oder stadtebauliche Situation.

Eine Beurteilung ausschlielRlich anhand von Beurteilungspegeln sowie der rechnerischen Zunahme des Ver-
kehrslarms scheidet von vornherein aus, da dadurch der bendétigte Bezug zum Einzelfall nicht gewahrt bleibt.
So kann beispielsweise eine Zunahme des Verkehrslarms im Einzelfall nicht hinnehmbar sein, selbst wenn
Orientierungs- oder Grenzwerte nicht Uberschritten werden. An einer vielbefahrenen klassifizierten Bundes-
stralle kann dagegen eine Zunahme des Verkehrsldarms selbst dann noch hinnehmbar sein, wenn Immissions-
grenzwerte bereits Gberschritten sind und ein Planvorhaben eine weitere Larmzunahme bedingt. Die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind in Tabelle 4aufgefihrt.

4 Eingangsdaten

Diesem schalltechnischen Gutachten liegen die folgenden Eingangsdaten zugrunde:

(A) Entwurf des Bebauungsplan , Haaracker/Im Himberg” 1. Bauabschnitt, Gemeinde Fernwald, Stand
17. Dezember 2025, Planungsbiiro Fischer (Wettenberg)

(B) Bebauungsplan Nr.4a ,In der Brennhaar” 1. Anderung mit Erweiterung, Gemeinde Fernwald,
Bekanntmachung am 12. August 1977

(@) Bebauungsplan Nr.4 ,In der Brennhaar” Anderung und Erweiterung, Gemeinde Fernwald,
Satzungsbeschluss vom 09. Februar 1992

(D) Bebauungsplan ,In  der Brennhaar 1I“, Gemeinde Fernwald, Satzungsbeschluss vom

08. Dezember 2000

Konzept dB plus GmbH
Bericht-Nr. 25152-01
Stand 17.12.2025 Seite 14



Schalltechnisches Gutachten
Bebauungsplan , Haaracker/Im Himberg” 1. Bauabschnitt, Fernwald

(E)
(F)
(G)
(H)
(1)

)

(P)

Q)

(S)
(T)

(V)

(V)

(W)

5

|ll

Bebauungsplan ,,In der Brennhaar 111“, Gemeinde Fernwald, Bekanntmachung vom 07. Mai 1999
Bebauungsplan ,Tulpenweg”, Gemeinde Fernwald, Bekanntmachung vom 30. Juli 2021
Bebauungsplan ,Sondergebiet am Busecker Weg” 2. Bauabschnitt, Gemeinde Fernwald, Planstand
03. Januar 2021

Bebauungsplan ,Sondergebiet am Busecker Weg” 3. Bauabschnitt, Gemeinde Fernwald,
Bekanntmachung vom 20. Januar 2023

Bebauungsplan ,Hintere Siemensstrale”, Gemeinde Fernwald, Satzungsbeschluss vom
29. April 2008

Bebauungsplan Nr. 11 ,Auf der Jagersplatt“ 1. Anderung, Gemeinde Fernwald, Bekanntmachung
vom 21. Januar 1978

Bebauungsplan Nr. 11 2. Abschnitt ,, Auf der Jagersplatt”, Gemeinde Fernwald, Bekanntmachung vom
15. Mai 1992

Bebauungsplan ,Auf der Jagersplatt 11l 3. Bauabschnitt, Gemeinde Fernwald, Bekanntmachung vom
24. Februar 2017

Bebauungsplan ,Jagersplatt IV“, Gemeinde Fernwald, Planstand 27. November 2020
Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan ,,Sondergebiet Busecker Weg” 2. Bauabschnitt in
Fernwald-Annerod, Stand 18. September 2020, Schalltechnisches Ingenieurbliiro Pies (Boppard)
Immissionsberechnung Nr. 4299c¢, Bauleitplanung fiir das Bebauungsplangebiet ,Jagersplatt IV“ der
Gemeinde Fernwald im Ortsteil Annerod, Schalltechnische Untersuchung der Gewerbe- und
StraBenverkehrsimmissionen, Stand 08.September 2020, Schalltechnisches Biro A. Pfeiffer,
(Ehringhausen)

Katasterplan in Form digitaler Daten, entnommen (ber das frei verfligbare Tool des Hessischen
Landesamts fiir Bodenmanagement und Geoinformationen (HLBG) (https://gds.hessen.de/INTER-
SHOP/web)

Hohendaten in Form von Hohenlinien, entnommen lber das frei verfliigbare Tool des Hessischen
Landesamts fiir Bodenmanagement und Geoinformationen (HLBG) (https://gds.hessen.de/INTER-
SHOP/web)

Gebaudedaten in Form von LoD1-Daten, entnommen Uber das frei verfiigbare Tool des Hessischen
Landesamts fiir Bodenmanagement und Geoinformationen (HLBG) (https://gds.hessen.de/INTER-
SHOP/web)

Befragung der Feuerwehr Fernwald Ortsteil Annerod durch die Konzept dB plus GmbH

Neubau eines Feuerwehrhauses, Fernwald-Annerod, Lageplan, Grundrisse, Ansichten und Schnitte,
Planstand Oktober 2025, Schmidt und Strack Architekten (Alsfeld)

Verkehrszahlung durch die Gemeinde Fernwald zwischen dem 09. September 2025 und dem
07. November 2025

Abstimmungen zwischen dem Auftraggeber, dem Planungsbiiro Fischer und der Konzept dB plus
GmbH im Planungsprozess

Luftbildaufnahmen des Untersuchungsraums Uber frei verfligbare Tools: Google Earth
(https://www.google.de/intl/de/earth/), Google Maps (https://www.google.de/maps/), Mapillary
(https://www.mapillary.com), HERE Map Creator (https://www.mapcreator.here.com), aufgerufen
im Bearbeitungszeitraum

Digitales Simulationsmodell

Zur Ermittlung der Gerduscheinwirkungen werden Prognoseberechnungen durchgefiihrt. Ergebnis dieser Be-
rechnungen sind Beurteilungspegel und Spitzenpegel, die mit den maRgeblichen Richtwerten zu vergleichen
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sind. Zur Durchfiihrung dieser schalltechnischen Ausbreitungsberechnungen wird die Erarbeitung eines digi-
talen Simulationsmodells erforderlich. Das Modell wird auf Grundlage der zur Verfligung gestellt Unterlagen
(siehe Kapitel 4) erarbeitet. Ergdnzend werden frei verfligbare Luftbildaufnahmen herangezogen. Der Aufbau
des digitalen Simulationsmodells und die Durchfiihrung aller schalltechnischen Berechnungen erfolgen mit
dem Schallberechnungsprogramm SoundPLAN 9.1 der Fa.SoundPLAN GmbH, Update vom 16. Dezem-
ber 2025.

Das digitale Simulationsmodell bericksichtigt

e die vorhandene Bebauung in der Umgebung des Plangebiets,

e die geplante Bebauung im Plangebiet entsprechend dem Entwurf des stadtebaulichen Konzepts
sowie

e die untersuchungsrelevanten Schallquellen mit der entsprechenden Schallemission.

Die Lage und Hohe der Objekte werden entsprechend den ortlichen Gegebenheiten berlicksichtigt bzw. den
Planunterlagen entnommen.

6 Gewerbelarm

Der Bebauungsplan ,Haaracker/Im Himberg” 1. Bauabschnitt wird als angebotsbezogener Bebauungsplan
aufgestellt. Uber kiinftige Gerauscheinwirkungen durch konkrete Betriebstitigkeiten ist zum Zeitpunkt der
Erstellung des schalltechnischen Gutachtens nichts bekannt. Daher ist Ziel der schalltechnischen Untersu-
chung eine Aussage vom Grundsatz her zu treffen, ob durch das geplante Gewerbegebiet Gerdauscheinwir-
kungen zu erwarten sind, die schalltechnische Konflikte an bestehenden schutzbedirftigen Nutzungen ver-
ursachen.

Hierzu wird folgende Vorgehensweise gewahlt:

e Bestimmung der Art der baulichen Nutzung im Umfeld des Plangebiets

e Bestimmung der Schutzbedirftigkeit sowie der Zielwerte fir die schalltechnische Beurteilung

e Untersuchung der kiinftigen Gerduscheinwirkungen anhand von typisierenden flachenbezogenen
Schallleistungspegeln

e Bei Bedarf: Erarbeitung eines Schallschutzkonzepts

6.1 Bestimmung der Art der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung wird anhand von den Festsetzungen von Bebauungsplanen bestimmt. Ggf. ist
fiir Gebiete, die nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegen, ergdnzend Einschatzungen nach
§ 34 BauGB vorzunehmen.

Die Art der baulichen Nutzung ist anhand der Bebauungspldne (B) bis (M) ausgewertet und dargestellt wor-
den. Die festgesetzten Gebietsarten sind in Abbildung A03 in Anhang A dargestellt.

Im Umfeld des geplanten Gewerbegebiets sind iberwiegend allgemeine Wohngebiete (WA) und Gewerbe-
gebiete (GE) vorhanden. Das Gebaude einer Tagespflege befindet sich in einem festgesetzten Mischgebiet,
die Kindertagesstatte in einer Gemeinbedarfsflache und die bestehende Discounter-Filiale in einem festge-
setzten Sondergebiet.
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Damit grenzt das geplante Gewerbegebiet im Norden unmittelbar an ein bestehendes Gewerbegebiet. Nach
Westen erfolgt eine Trennung durch die GrofRen-Busecker StraRe. Westlich und nordwestlich der Grof3en-
Busecker Stralle befinden sich tiberwiegend schutzbedirftige Wohngebiete.

6.2 Bestimmung der Schutzbediirftigkeit sowie der Zielwerte fiir die schalltechnische Beurteilung

Nach Nr. 6.6 TA Larm ergibt sich die Zuordnung eines Immissionsorts, also die Bestimmung der Schutzbeddirf-
tigkeit, anhand von Festlegungen in Bebauungspldanen. Damit entspricht bei der Genehmigung von gewerb-
lichen Anlagen die Schutzbedirftigkeit zunachst den festgesetzten Arten der baulichen Nutzung aus Bebau-
ungspldanen. Diese Betrachtung ist jedoch in Bezug auf Bebauungsplanverfahren nicht abschlieRend geeignet,
um die Schutzbeddrftigkeit zu bestimmen.

Um einen Interessensausgleich und eine sachgerechte Abwagung zwischen dem Schutz von Anwohnern und
anderen Schutzbeddrftigen vor Gerauscheinwirkungen und dem Interesse kiinftiger Gewerbetreibender vor
moglichst (schalltechnisch) uneingeschrankten Betrieb zu gewahrleisten, braucht es auf Grundlage der aktu-
ellen Rechtsprechung sowie des allgemeinen Gebots der wechselseitigen Riicksichtnahme eine Betrachtung
des Einzelfalls.

Bei der vorliegenden Planung grenzen bestehende Gewerbegebiete an Wohngebiete. Anhand der aktuell
vorhandenen Baugebietsentwicklung im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Jagersplatt IV“ (M) ldsst sich
erkennen, dass die Wohnbebauung sukzessive an das bestehende Gewerbegebiet herangerickt ist. Das An-
grenzen von Gebieten unterschiedlicher Arten der baulichen Nutzung greift auch die TA Larm unter Nr. 6.7
»Gemengelagen” auf. Hiernach kénnen, wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Gerduschauswir-
kungen vergleichbar genutzte und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), die
fiir die zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten Zwischenwert
der fir die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhoht werden. Nichts anderes gilt
nach dem allgemeinen rechtlichen Grundsatz der wechselseitigen Riicksichtnahme. Dabei werden beim An-
grenzen von Gewerbegebieten an Wohngebiete i. d. R. die Immissionsrichtwerte fiir Mischgebiete als Zwi-
schenwerte herangezogen.

Der bestehenden Gemengelage ist hier entgegenzuhalten, dass es eine schalltechnische Untersuchung zum
Bebauungsplan ,Jagersplatt IV“ (O) gibt. Dabei ist eine Schallschutzwand geplant und errichtet worden, die
eine zumindest geringe Trennungsfunktion der Gebiete aufweist. Durch das unmittelbare Heranrilicken be-
sitzt die Schallschutzwand jedoch keine Trennungsfunktion, die gegen die bestehende Gemengelage spricht.

Auch in Bezug auf die Ortsrandlage entlang der StraRe , Anne-Frank-Ring” nach Siiden sowie des ,Dahlien-
wegs” und des , Tulpenwegs” lasst sich dhnliches schlussfolgern. Die Wohnbebauung grenzt hier in Teilen
unmittelbar an gewerbliche Nutzungen bzw. weist geringe Abstdande zu planungsrechtlich nicht (schalltech-
nisch) eingeschrankten Gewerbegebieten auf. Ferner hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner aktuellen
Rechtsprechung klargestellt, dass gerade auf Ebene eines Bebauungsplans selbst das Angrenzen an den Au-
Renbereich sachgerecht abzuwagen ist. Der AuBenbereich dient der Unterbringung von land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzungen sowie weiteren (larmintensiven) Anlagen wie Windenergieanlagen. Somit ist der Au-
Renbereich rechtlich gesehen ein Bereich, der larmintensive Nutzungen zuldsst und diese Nutzungen weisen
zumindest teilweise dhnliche Gerauscheinwirkungen auf, wie sie auch von Gewerbegebieten zu erwarten
sind. Das Angrenzen an ,, den ruhigen Aullenbereich” oder ein ,erhéhter Schutzanspruch in Ortsrandlage”
sind somit zwar verstandliche Forderungen von Anwohnern, die Rechtsprechung sieht dies jedoch im Kern
anders. Danach sinkt mit zunehmender Nahe zum AuRRenbereich die Schutzbediirftigkeit, da in Ortsrandlage
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auch land- und forstwirtschaftliche Gerduscheinwirkungen sowie Gerduscheinwirkungen von Anlagen, die im
Innenbereich nicht zulassig sind, zu erwarten und hinzunehmen sind. Im Beschluss des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 21.12.2010 — 7 B 4.10 eroffnete das Gericht auch die Moglichkeit einer Zwischenwertbildung
beim Angrenzen an den AulRenbereich: ,,Deswegen kann der Anwendungsbereich der Nr. 6.7 TA Larm auch
eroffnet sein, wenn Wohngebiete an den AuRenbereich grenzen.”

Bei der vorliegenden Planung beabsichtigt die Gemeinde Fernwald die Ausweisung eines Gewerbegebiets, in
einem Bereich, in dem Wohnbebauung bereits im Status quo liberwiegend an gewerbliche Nutzungen an-
grenzt und an die Wohnbebauung sukzessive an die Gewerbebetriebe herangeriickt ist. Im Weiteren grenzen
die Wohngebiete an den AuRenbereich.

Dabei ist bei der Bestimmung der Schutzbediirftigkeit auch zu beachten, dass die Planung auf die Ansiedlung
mehrerer kleiner gewerblicher Nutzungen zielt. Auf Ebene der Bauleitplanung die gleichen MaRstdbe an
mehrere zukiinftige Betriebe zu stellen, wie es auf Ebene einer Baugenehmigung fiir einen einzelnen Betrieb
bzw. eine einzelne Anlage der Fall ist, ist ebenfalls nicht ohne eine Einschrankung weit tiber die Vorgaben der
TA Larm hinaus moglich. Damit steht diese Vorgehensweise dem Interesse der kiinftigen Gewerbetreibenden
auf moglichst uneingeschrankten Betrieb entgegen.

Die Gemeinde Fernwald stuft die Schutzbedirftigkeit in der Ortsrandlage aufgrund der aufgefiihrten Argu-
mentation somit als Mischgebiet ein und orientiert auch die Zielwerte an den Mischgebietswerten. Gleich-
zeitig soll ein hoher Schutz vor einwirkendem Gewerbelarm weiterhin gewahrleistet werden. Dazu wird eine
mogliche Vorbelastung beriicksichtigt, indem die Zielwerte in Anlehnung an das Irrelevanzkriterium nach
Nr. 3.2.1 um 6 dB reduziert werden.

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten Immissionsorte werden als malRgebliche Immissionsorte de-
finiert. Die Schutzbediirftigkeit, die Immissionsrichtwerte und die Zielwerte in Anlehnung an das Irrelevanz-
kriterium nach Nr. 3.2.1 TA Larm sind ebenfalls in der Tabelle aufgefihrt.

Tabelle 5 Gewerbeldrm aus dem Plangebiet: MaRgebliche Immissionsorte, Schutzbedurftigkeit, Immissions-
richtwerte nach TA Larm und Zielwerte
Immissionsort Schutzbediirftigkeit Immissionsrichtwerte Zielwerte
Tag|Nacht in dB(A) Tag|Nacht in dB(A)
Dahlienweg 20 Mischgebiet 60|45 54|39
Fortweg 13-15 Mischgebiet 60|45 54|39
Lilienweg 47 (S) Mischgebiet 60|45 54|39
Lilienweg 47 (N) Mischgebiet 60|45 54|39
WA-1 Mischgebiet 60|45 54|39
WA-2 Mischgebiet 60|45 54|39

Die Lage der maligeblichen Immissionsorte sind in Abbildung A04 dargestellt. Nach Norden werden keine
malgeblichen Immissionsorte beriicksichtigt, da mit einem Gewerbegebiet eine gleiche Art der baulichen
Nutzung und somit auch dieselbe Schutzbediirftigkeit angrenzt. Hierbei ist grundsatzlich von einer schalltech-
nischen Vertraglichkeit auszugehen. Es gelten die Anforderungen der TA Larm.

Im Stiden sind 6stlich der Groflen-Busecker Stral3e kleingartnerische Nutzungen vorhanden, die sich im pla-
nungsrechtlichen AulRenbereich auf gemeindlichen Flachen befinden. Durch die Berticksichtigung der Wohn-
bebauung , Fortweg” wird auch fir die kleingartnerischen Nutzungen ein ausreichender Schutzanspruch am
Tag gesichert. Bei den zukiinftig zu erwartenden Abstanden von ca. 100 bis 150 m zu der nachstgelegenen
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Gewerbegebietsflaiche sowie der vorhandenen Topografie sind keine relevanten Gerduscheinwirkungen auf
die kleingartnerischen Nutzungen zu erwarten. Ein Schutzanspruch in der Nacht weisen die Nutzungen nicht
auf.

Durch die maRgeblichen Immissionsorte wird sichergestellt, dass auch an weiteren schutzbediirftigen Nut-
zungen die schalltechnische Vertraglichkeit gewahrleistet ist, sofern diese an den malRgeblichen Immission-
sorten sichergestellt wird.

6.3 Gerduscheinwirkungen durch typisierende flichenbezogene Schallleistungspegel

Ist die Art der kiinftigen Anlagen innerhalb eines Industrie- oder Gewerbegebiets nicht bekannt, sind nach
Nr. 5.2.3 der DIN 18005 die zu erwartenden Gerauscheinwirkungen innerhalb und auRerhalb des Plangebiets
durch Bericksichtigung der Gebiete als Flachenschallquellen mit typisierten Schallleistungspegeln zu ermit-
teln. Fir Industriegebiete und Hafenanlagen nennt die DIN 18005 einen flaichenbezogenen Schallleistungs-
pegel von 65 dB(A)/m?. Fir Gewerbegebiete nennt die DIN 18005 einen flichenbezogenen Schallleistungs-
pegel von 60 dB(A)/m?2.

Fir die geplanten Gewerbegebietsflichen wird der Anhaltswert von 60 dB(A)/m? herangezogen. Dabei wer-
den nur Flachen des 1. Bauabschnitts in die Betrachtung eingestellt. Der zweite Bauabschnitt soll kiinftig 6st-
lich an das Plangebiet anschlieRen. Die Abstdande zu schutzbediirftigen Nutzungen betragen somit mindes-
tens 200 m. Insbesondere nach Aufsiedlung des 1. Bauabschnitts

6.3.1 Ermittlung der Gerduschimmissionen

Die Immissionsprognose von Gewerbelarm erfolgt nach A.2.3 der TA Larm (detaillierte Prognose). Zur Durch-
flhrung der Ausbreitungsberechnungen wird als Berechnungsvorschrift die

e DINISO9613-2 ,,Ddmpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berech-
nungsverfahren” vom Oktober 1999 [11]

herangezogen.

Der Schallausbreitungsberechnung liegen in der Regel Oktav-Schallpegel im Frequenzbereich von 63 Hz bis
8.000 Hz zugrunde. Es wird zwischen dem allgemeinen Verfahren (frequenzabhangige Berechnung unter Be-
ricksichtigung der akustischen Eigenschaften der Bodenbereiche in Quellndhe, Mittel- und Empfangerbe-
reich) und dem alternativen Verfahren (frequenzunabhangiger Berechnung) unterschieden. Im vorliegenden
Fall wird das allgemeine Verfahren herangezogen. Als Bodenfaktor zur Beschreibung der akustischen Eigen-
schaften des Bodens werden mehrere Teilgebiete entsprechend ihren jeweiligen Eigenschaften bericksich-
tigt.

Die von einer Schallquelle in gréReren Entfernungen hervorgerufenen Schallimmissionen weisen bedingt
durch die je nach Wetterlage stark unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen zum Teil erhebliche Schwan-
kungen auf. In der Regel werden die héchsten Pegel am Immissionsort bei Mitwindbedingungen (Wind weht
von der Schallquelle zum Immissionsort) ermittelt. Der lber einen langeren Zeitraum, d. h. Gber alle auftre-
tenden Wetterlagen energetisch gemittelte Schalldruckpegel ist im Allgemeinen kleiner als der Mitwind-Mit-
telungspegel. Je nadher die Schallquelle am Immissionsort liegt, umso geringer wirken sich meteorologische
Einflisse auf die Schallausbreitung aus. Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt fiir den Gewerbelarm im
Nahfeld unter schallausbreitungsgiinstigen Mitwindbedingungen (Co = 0 dB).
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Zur Ermittlung der Gerauscheinwirkungen werden Einzelpunktberechnungen durchgefiihrt. Die Beurtei-
lungspegel werden fiir Gewerbeldarm auf Hohe der Fenstermitte 0,5 m vor dem gedffneten Fenster berech-
net. Dabei werden Schallreflexionen bis zur dritten Reflexion beriicksichtigt. Der Berechnung des Dampfungs-
faktors wird eine Temperatur von 10 °C mit einer Luftfeuchtigkeit von 70 % bei Normaldruck zugrunde gelegt.
Ausgehend von der Schallleistung der Emittenten berechnet die Ausbreitungssoftware unter Beachtung der
Ausbreitungsrichtlinien, der Topografie, der Abschirmung und der Reflexionen an Gebauden den Immissions-
pegel der einzelnen Emittenten.

Da Uber die kiinftige Nutzung keine naheren Informationen bekannt sind, erfolgt die Ermittlung der Beurtei-
lungspegel vollstandig auf Grundlage der DIN 18005. Zuschlage fiir Tonhaltigkeit, Impulshaltigkeit und Ruhe-
zeitenzuschladge sind in den Ergebnissen nicht enthalten. Auf Ebene einer Ersteinschatzung kann das Erfor-
dernis fiir einzelne Zuschlage nicht zuverlassig eingeschatzt werden. Zudem handelt es sich bei den Anhalts-
werten der DIN 18005 um eine erste vollstéandig pauschalisierende Einschatzung. Diese mit Zuschlagen fir
kiinftige Betriebstatigkeiten zu versehen, vermittelt eine Genauigkeit, die auf einer pauschalisierenden Un-
tersuchungsebene nicht gegeben ist.

6.3.2 Darstellung der Berechnungsergebnisse

Die Berechnungsergebnisse sind in der Abbildung A04 in Anhang A dargestellt.

Tabelle 6 Gewerbeldarm aus dem Plangebiet: Art der Ergebnisdarstellung, Beurteilungszeitraume und Planin-
halte
Abbildung Darstellung Ergebnis Pegel und Zeitraum Planinhalt
A04 Einzelpunktkarte geschossweise Beurteilungspegel Tag|Nacht Lw" (typisiert) !

In der Abbildung werden die Beurteilungspegel in Form von Pegeltabellen dargestellt. In der 1. Zeile der Pe-
geltabelle sind die Bezeichnung des Immissionsortes, die jeweilige Schutzbedirftigkeit und der malRgebliche
Zielwert fur den Beurteilungszeitraum Tag bzw. Nacht angegeben. In der 1. Spalte wird das jeweilige Ge-
schoss, in der 2. Spalte die Beurteilungspegel am Tag und in der 3. Spalte der Beurteilungspegel in der Nacht
dargestellt. Eine schwarze Schreibweise des Pegels bedeutet, dass der Zielwert eingehalten bzw. unterschrit-
ten wird. Eine rote Schreibweise stellt eine Uberschreitung dar.

6.3.3 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Am Tag (06.00-22.00 Uhr) werden an den maligeblichen Immissionsorten im Umfeld des geplanten Gewer-
begebiets durch die typisierende Betrachtung Beurteilungspegel zwischen 43 und 54 dB(A) ermittelt. Die Ziel-
werte werden an den Immissionsorten ,,WA-1, ,,WA-2“ und , Lilienweg 47“ erreicht, jedoch nicht tGberschrit-
ten. An den weiteren Immissionsorten werden die Zielwerte deutlich unterschritten. Aus den Ergebnissen
lasst die schalltechnische Beurteilung ableiten, dass bei einem uneingeschrankten gewerblichen Betrieb
keine grundsatzlichen schalltechnischen Konflikte zu erwarten sind.

In der Nacht (22.00-06.00 Uhr, lauteste Nachstunde) werden durch die gleichbleibende typisierte Schallleis-
tung von 60 dB(A)/m? ebenfalls Beurteilungspegel zwischen 43 und 54 dB(A) ermittelt. Durch den héheren
Schutzanspruch in der Nacht, der durch 15 dB niedrigere Immissionsrichtwerte und somit auch Zielwerte
beriicksichtigt wird, werden die Zielwerte an allen maRRgeblichen Immissionsorten tiberschritten. Die Uber-

1 typisierte flachenbezogene Schallleistungspegel
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schreitungen betragen zwischen 4 und 15 dB. Auf Grundlage der Ergebnisse ist eine schalltechnisch uneinge-
schriankte gewerbliche Nutzung im geplanten Gewerbegebiet ,Haaracker/Im Himberg” 1. Bauabschnitt nicht
moglich. Es waren Gerauscheinwirkungen zu erwarten, die deutlich Gber dem Schutzanspruch bestehender
und planungsrechtlich zuldssiger Nutzungen liegen.

Durch die Hohe der ermittelten schalltechnischen Konflikte im Beurteilungszeitraum Nacht ist ein Schall-
schutzkonzept zu erarbeiten, das bereits auf Ebene des Bebauungsplans eine Konfliktbewaltigung aufzeigt.

6.4 Schallschutzkonzept

Bei der Ausweisung von emittierenden Gebieten (u. a. Gewerbe- und Industriegebiete) kommen folgende
Malnahmen vom Grundsatz her in Betracht:

e Malinahmen an den Schallquellen

e Malnahmen auf dem Ausbreitungsweg.
Nachfolgend werden die MalRnahmen an den Schallquellen und auf dem Ausbreitungsweg aufgefiihrt:

MafRnahmen an den Schallquellen

e Festsetzung von Gerauschemissionskontingenten auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) bb) BauGB

MaRnahmen auf dem Ausbreitungsweg

e VergrolBern des Abstands geplanter schutzbedirftiger Nutzungen zu den Schallquellen (Abriicken
von Baugrenzen, Planung von ,Pufferzonen” durch Griinflachen, Retention etc.)

e Ausweisung unterschiedlich schutzbedirftiger Gebietsarten (bspw. Abstufung eines GE auf GEe/Ml)

e Abschirmende MaRBnahmen (Schallschutzwille, Schallschutzwéande, Einhausung, abschirmende
Bebauung etc.)

Fiir die vorliegende Planung wird eine Kombination aus einer Gerdauschkontingentierung und der Ausweisung
eines eingeschrankten Gewerbegebiets gewahlt, um die ermittelten schalltechnischen Konflikte zu bewalti-
gen. Weitere MaRBnahmen auf dem Ausbreitungsweg werden stadtebaulich nicht verfolgt. Die FlachengréRe
des geplanten Gewerbegebiets lasst ein schalltechnisch sinnvolles Abriicken und die Schaffung von Pufferzo-
nen nicht noch weiter zu. Dabei greift die Planung jedoch die Anpflanzung von Baumen als optische Trennung
entlang der nordwestlichen Plangebietsgrenze auf. Die Festsetzung von Schallschutzwallen und Wanden lasst
sich durch die nicht konkretisierbaren Gerduschemissionen kiinftiger Betriebe nicht weiterverfolgen, da die
Anforderungen bei bodennahen Schallquellen (bspw. Lkw-Fahrbewegungen) vollstdndig anders sind als bei
hochliegenden Schallquellen (bspw. Haustechnik auf einem Hallendach). Die Wirksamkeit von baulichen
Malnahmen auf dem Ausbreitungsweg lasst sich somit zum aktuellen Planungszeitpunkt nicht hinreichend
bewerten.

6.4.1 Gerduschkontingentierung

Die planungsrechtliche Grundlage zur Festsetzung von zuldssigen Emissionskontingenten st
§ 9 Abs. 1 Nr. 23 a) bb) BauGB. Als technische Grundlage zur Bestimmung der zuldssigen Schallabstrahlung
von Gebieten stellt die
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e DIN 45691 ,,Gerduschkontingentierung” vom Dezember 2006 [12]

den Stand der Technik dar. Die Vorgehensweise fiir eine Gerduschkontingentierung erfolgt schematisch nach
den Vorgaben der DIN 45691. Folgende Aufgabenstellungen sind dabei durchzufiihren:

e Abgrenzung der emittierenden Gebiete,

e Auswahl der maRRgeblichen Immissionsorten,
e Ermittlung der Vorbelastung,

e Festlegung der Planwerte und

e Bestimmung der Emissionskontingente fir die Teilflachen.

Dabei ist der Einzelfall sowie die aktuelle Rechtsprechung in Bezug auf Gerduschkontingentierungen und die
sich daraus ergebenden Vorgaben zu beachten. Die rein technische Moéglichkeit einer Gerauschkontingentie-
rung ist nicht ausreichend, um die Eignung des Planungsinstruments auf Ebene des Bauleitplanverfahrens
abschlieRend zu bewerten.

6.4.1.1 Abgrenzung der emittierenden Gebiete

Fiir die Gerdauschkontingentierung werden ausschlieBlich Flachen herangezogen, von denen kiinftig Ge-
rauschemissionen ausgehen kénnen. Offentliche Verkehrsflichen, Griinflichen und weitere Flichen, die
nicht gewerblich genutzt werden kénnen, werden nicht beriicksichtigt.

Die 3 Teilflachen, fur die eine Gerdauschkontingentierung vorgenommen wird, sind als ,GE1“ bis ,,GE3“ be-
zeichnet und in Abbildung AO6 dargestellt.

6.4.1.2 Auswahl der maRRgeblichen Immissionsorte

Die Auswahl der maRgeblichen Immissionsorte ist bereits zur Beurteilung der kiinftig zu erwartenden Ge-
rauscheinwirkungen erfolgt. Durch die Festsetzung eines eingeschrankten Gewerbegebiets sind nur Gewer-
bebetriebe zulassig, die das Wohnen nicht wesentlich stéren und somit vom Grundsatz her vergleichbar zu
zuldssigen Betrieben in Mischgebieten sind. Daher wird der Immissionsort Lilienweg 47, der in einem Misch-
gebiet liegt, nicht beriicksichtigt. Hier ist vom Angrenzen vergleichbar schutzbediirftiger Nutzungen auszuge-
hen, sodass hier vergleichbar zu der Situation bezogen auf das angrenzende Gewerbegebiet, nicht von grund-
satzlichen schalltechnischen Konflikten auszugehen ist. Ein Regelungsbediirfnis (iber die Anforderungen der
TA Larm hinaus wird auf Ebene des Bebauungsplans somit nicht erforderlich und daher auch nicht ber{ick-
sichtigt.

Die fur die Gerduschkontingentierung beriicksichtigten Immissionsorte, deren Art der baulichen Nutzung und
die Schutzbediirftigkeit sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt.

Tabelle 7 Gerauschkontingentierung: Maligebliche Immissionsorte, Art der baulichen Nutzung, Schutzbediirf-
tigkeit
Immissionsort Art der baulichen Nutzung Schutzbediirftigkeit
Dahlienweg 20 Allgemeines Wohngebiet Mischgebiet
Fortweg 13-15 Allgemeines Wohngebiet Mischgebiet
WA-1 Allgemeines Wohngebiet Mischgebiet
WA-2 Allgemeines Wohngebiet Mischgebiet
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6.4.1.3 Ermittlung der Vorbelastung

Die Vorbelastung durch bestehende Gewerbebetriebe wird nicht detailliert ermittelt. Durch das Anlehnen an
das Irrelevanzkriterium nach Nr. 3.2.1 TA Larm wird berucksichtigt, dass sich im Umfeld des Plangebiets und
somit auch der mafigeblichen Immissionsorte zahlreiche gewerbliche Nutzungen befinden, die schalltech-
nisch nicht eingeschrankt sind. Damit auf eine aufwendige Ermittlung der rechtlichen Ebene (Genehmigungs-
situation) und der faktischen Ebene (Betriebsmodelle) verzichtet werden kann, wird eine genehmigte bzw.
faktisch vorhandene Vorbelastung durch Gewerbebetriebe angenommen und berticksichtigt.

6.4.1.4 Festlegung der Planwerte

Der Planwert Lp, ist der Wert, den der Beurteilungspegel aller auf den Immissionsort einwirkenden Gerausche
von Betrieben und Anlagen auf den Flachen, fiir die eine Gerduschkontingentierung erarbeitet wird, nicht
Uberschreiten darf. Dieser Wert kann auf zwei Arten festgelegt werden:

1. Differenz von Gesamt-Immissionsrichtwert und Vorbelastung

2. Festlegungen eines Planwertes vor dem Hintergrund der Irrelevanz der Zusatzbelastung

Aufgrund der Vielzahl der gewerblichen Nutzungen im Umfeld wird auf die Erfassung der Vorbelastung ver-
zichtet und die Planwerte auf das Irrelevanzkriterium nach Nr. 3.2.1 TA Larm abgestellt. Dies bedeutet, dass
durch die Gerauscheinwirkungen des gesamten Plangebiets die Immissionsrichtwerte an den maligeblichen
Immissionsorten in Summe um mindestens 6 dB unterschritten werden.

Die nachfolgende Tabelle 8 listet die maRgeblichen Immissionsorte, deren Schutzbedirftigkeit und die Im-
missionsrichtwerte der TA Larm sowie die Planwerte auf.

Tabelle 8 Gerduschkontingentierung: MaRgebliche Immissionsorte, Schutzbediirftigkeit, Immissionsrichtwerte
nach TA Larm und Zielwerte
Immissionsort Schutzbediirftigkeit Immissionsrichtwerte Planwerte
Tag|Nacht in dB(A) Tag|Nacht in dB(A)
Dahlienweg 20 Mischgebiet 60|45 54|39
Fortweg 13-15 Mischgebiet 60|45 54|39
WA-1 Mischgebiet 60|45 54|39
WA-2 Mischgebiet 60|45 54|39

6.4.1.5 Bestimmung der Emissionskontingente fiir die Teilflache

Fiir die abgegrenzten Teilflachen im Plangebiet werden in einem iterativen Verfahren die moéglichen Emissi-
onskontingente berechnet. Dazu werden flaichenbezogene Schallleistungspegel (Emissionskontingente) als
Ausgangsgrole fiir die Schallausbreitungsberechnungen verwendet. Nach Abschnitt 4.5 der DIN 45691 sind
fir alle Teilflachen die jeweiligen Emissionskontingente (L) so festzulegen, dass an keinem der untersuchten
Immissionsorte der Planwert Ly, durch die energetische Summe der Immissionskontingente aller Teilflachen
Uberschritten wird.

Der iterative Prozess berticksichtigt dabei auch die Planungsabsichten der Gemeinde Fernwald. Danach soll
der bestehenden Ortsrandlage, also den vorhandenen bzw. planungsrechtlich zuldssigen Wohnnutzungen
moglichst leise Gewerbebetriebe zugeordnet werden. Daher wird fiir Teilflaiche GE1 in der Nacht ein sehr
geringes Emissionskontingent vergeben, welches nur geringe gewerbliche Betriebstatigkeiten zuldsst. Nur

Konzept dB plus GmbH
Bericht-Nr. 25152-01
Stand 17.12.2025 Seite 23



Schalltechnisches Gutachten
Bebauungsplan , Haaracker/Im Himberg” 1. Bauabschnitt, Fernwald

bei einer schalltechnisch optimierten Planung (bspw. durch Abschirmung Giber Gebdudestrukturen) kann die
Flache nachts in Teilen gewerblich genutzt werden. Dies entspricht der Abwagung zwischen der Ausweisung
eines Gewerbegebiets und dem dennoch moglichst hohen Schutzanspruch, den die Gemeinde den Anwoh-
nern gewahren will.

Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt gemaR DIN 45691 Giber das AbstandsmaR 4 7t s? im Vollraum mit s
als Abstand zwischen der Quelle und dem Immissionsort. Der damit fiir die Flache berechnete zuldssige Im-
missionsanteil ist von den tatsdchlichen Umgebungsverhaltnissen auf dem Schallausbreitungsweg unabhan-
gig. Abschirmungen und Reflexionen wirken sich erst bei der Vertraglichkeitsprifung aus, bei der untersucht
wird, ob der reale Betrieb den aus seinem Betriebsgrundstiick resultierenden zuldssigen Immissionsanteil
einhadlt. Bei glinstigen Abschirmungen kdnnen die real abgestrahlten Schallleistungen tiber den fiir die jewei-
lige Teilflache festzulegenden Emissionskontingenten L liegen.

Im Rahmen der Gerdauschkontingentierung sind die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Emissions-
kontingente Le ermittelt worden. Alle Emissionskontingente sind nach unten abgerundete Werte (gemaR
DIN 45691).

Tabelle 9 Gerauschkontingentierung: Abgrenzung der Teilflachen
Bezeichnung der Teilflichen Emissionskontingent Tag|Nacht FlichengroBe in m?
in dB(A) pro m?
GEl 60|40 9.005
GE2 60|51 7.398
GE3 60|49 3.629

Die Emissionskontingente werden durch die Vergabe von richtungsabhangigen Zusatzkontingenten erhoht:
Bezliglich des Referenzpunktes (x, y) = (483026,50; 5603459,51), (UTM, ETRS89, Streifen 32) darf fiir in den
Richtungssektoren A und B liegende Immissionsorte in den Gleichungen (6) und (7) der DIN 45691 das Emis-
sionskontingent Le der einzelnen Teilflachen durch Lex + Lek .us €rsetzt werden.

In der Tabelle 10 sind die fiir den jeweiligen Sektor moglichen Zusatzkontingente angegeben. Die raumliche
Lage der Sektoren kann der Abbildung A06 im Anhang A entnommen werden. Aufgrund der Beriicksichtigung
der Zusatzkontingente wird sichergestellt, dass die Kontingentierung nicht zu Einschrankungen der Gewer-
betreibenden in puncto Schallschutz deutlich lber die Vorgaben des Irrelevanzkriteriums nach Nr. 3.2.1
TA Larm hinausfihrt. Die vorgenommene Kontingentierung dient lediglich einer sachgerechten Verteilung
der Emissionsrechte im Plangebiet. Bei der Festlegung von Zusatzkontingente werden jedoch stadtebauliche
Strukturen berlicksichtigt, sodass ein gleichbleibender Schutzanspruch fiir raumlich zusammenhangende Ge-
biete gewahrt wird.

Tabelle 10 Zusatzkontingente nach DIN 45691
o o Zusatzkontingente
Sektor Anfang [°] Ende [°] Tag|Nacht
in dB(A)
252,0 345,5 0|0
F 205,5 252,0 9|6

In Abbildung AO6 sind die Teilflachen sowie die zugewiesenen Emissions- und Zusatzkontingente dargestellt.
Die Ergebnisse sowie die berechneten Teilimmissionspegel sind im Anhang in den Tabellen BO2 und B03 do-
kumentiert.
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Gutachterlich wird eine Ausnahmeregelung basierend auf der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts zum Einwirkungsbereich von Anlagen (Urteil BVerwG 7C 4.24 3a A 45/23 vom 23. Januar 2025)
vorgeschlagen. Ein Vorhaben sollte somit auch die Vorgaben des Bebauungsplans erfiillen, wenn der Beur-
teilungspegel den Immissionsrichtwert nach TA Larm um mindestens 10 dB unterschreitet. Dies entspricht
dem Einwirkungsbereich nach Nr. 2.2 TA Larm.

Die Gerauschkontingentierung ist im Bebauungsplan festzusetzen, um die schalltechnische Vertraglichkeit
der Planung mit den vorhandenen und planungsrechtlich zuldssigen schutzbedirftigen Nutzungen zu ge-
wahrleisten. Darliber hinaus sind die Gewerbegebietsflachen als eingeschriankte Gewerbegebiete festzuset-
zen, um zu verdeutlichen, dass eine (schalltechnisch) uneingeschrankte Nutzung nicht Planungswille der Ge-
meinde Fernwald ist.

7 Anlagenldrm Feuerwehrgerdtehaus

Wie beim Gewerbelarm gilt, dass der Bebauungsplan ,Haaracker/Im Himberg“ 1. Bauabschnitt als angebots-
bezogener Bebauungsplan aufgestellt wird. Im Gegensatz zu Gewerbegebieten existieren fir Feuerwehrge-
ratehduser keine Anhaltswerte, womit eine typisierte Betrachtung nicht oder nur mit hoher Prognoseun-
genauigkeit erfolgen kann. Daher ist Ziel der schalltechnischen Untersuchung eine Aussage zu dem geplanten
Feuerwehrgeratehaus zu treffen und daraus Aussagen abzuleiten, ob bzw. in welchem Umfang Schallschutz-
malnahmen erforderlich werden.

Die Schutzbedirftigkeit der vorhandenen und planungsrechtlich zuldssigen Nutzungen wird aus Kapitel 6.2
Ubernommen.

Fir die weiteren Untersuchungsschritte wird folgende Vorgehensweise gewahlt:

e Befragung der Feuerwehr zur zukinftigen Nutzung des Feuerwehrgeratehauses

e Erarbeitung eines Betriebs- und Nutzungsbeschreibung und darauf aufbauend eines
Schallguellenmodells

e Untersuchung der zukiinftigen Gerauscheinwirkungen durch Prognose

e Bei Bedarf: Erarbeitung eines Schallschutzkonzepts

Die Befragung der Feuerwehr fand im Projektverlauf statt und ist mittels Betriebsfragebogen sowie kurzer
Abstimmung erfolgt. Die Angaben sind auf Grundlage eigener Erfahrungswerte validiert worden und mit An-
gaben anderer Feuerwehren abgeglichen worden. Die Angaben sind aus schalltechnischer Sicht plausibel,
sodass die Angaben aus der Befragung zur Bildung von Szenarien herangezogen werden.

7.1 Betriebs- und Nutzungsbeschreibung

Die Feuerwehr des Ortsteils Fernwald besteht aktuell aus ca. 120 Mitgliedern, wobei die Jugend- und Kinder-
wehr bereits beriicksichtigt sind. Die Planung (T) , die dieser schalltechnischen Untersuchung zugrunde liegt,
sieht die Errichtung eines Feuerwehrhauses mit einer Fahrzeughalle mit 6 Stellpldtzen, einer Waschhalle so-
wie diversen Raumlichkeiten darunter einer Werkstatt, Technik- und Lagerrdaumen, Umkleiden, Bespre-
chungsrdumen und Sanitdrrdumen vor.

Das Feuerwehrhaus ist so geplant, dass die Tore der Fahrzeughalle und des Waschplatzes nach Norden aus-
gerichtet sind. Nérdlich der Fahrzeughalle befinden sich Hofflachen (Betriebshof, Alarmhof, Ubungshof). Die
Ausfahrten im Einsatzfall erfolgt Gber die nérdliche ErschlieBung zur geplanten ErschlieBungsstraRe. Die Pkw-
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Stellplatze sind Uberwiegend siidlich des Feuerwehrhauses geplant und verfligen lber einen eigenen Zu-
fahrtsbereich von der GrolRen-Busecker StraRe. Die Ausfahrt der Alarmparkplatze ist im Norden vorgesehen,
sodass die Pkw 0Ostlich an dem geplanten Gebaude vorbeifahren und die Abfahrten zur neuen ErschlieRungs-
stralle erfolgen.

Da Tatigkeiten, die in Verbindung mit Einsadtzen stehen, grundsatzlich nicht schalltechnisch zu beurteilen sind,
wird in einem ersten Untersuchungsschritt ein Ubungsszenario untersucht, bei dem ein Maschineneinsatz
erfolgt. In Verbindung mit Feuerwehrhausern bildet ein Maschineneinsatz, bei dem bspw. eine Tragkraft-
spritze zum Einsatz kommt, die héchsten Gerduscheinwirkungen ab. Weitere Tatigkeiten wie Zu- und Abfahr-
ten von Pkw und Lkw sind dem Ubungsbetrieb deutlich untergeordnet. Auch Tatigkeiten wie die Reinigung
von Fahrzeugen sind, selbst wenn diese auf der Hofflache durchgefiihrt werden, ca. Faktor 10 bis 20 leiser
als der Einsatz einer Tragkraftspritze.

Sofern bei einem Ubungsszenario unter Beriicksichtigung weiterer Tatigkeiten eine schalltechnische Vertrig-
lichkeit nachgewiesen wird, ist somit auch bei allen weiteren Tatigkeiten von einer schalltechnischen Ver-
traglichkeit auszugehen.

In der Nacht wird eine vollstandige Leerung der Pkw-Stellplatze angesetzt, um ein Szenario bspw. bei theo-
retischen Ubungen zu beriicksichtigen, die bis nach 22.00 Uhr andauert. Hierbei handelt es sich nicht um eine
konkrete Angabe der Feuerwehr, sondern um eine Prifung auf Ebene des Bebauungsplans, ob durch die
Abfahrten schalltechnische Konflikte zu erwarten sind. Dabei wird eine slidliche Zu- oder Abfahrt der Fahr-
zeuge berlicksichtigt, da dies das schalltechnisch kritische Szenario darstellt.

Auf Grundlage der Angaben der Feuerwehr Annerod sind vereinzelt auch Veranstaltungen wie das Feuer-
wehrfest oder eine Musikveranstaltung geplant. Da es sich um wenige Veranstaltungen handelt, diese inner-
halb der Raumlichkeiten geplant sind und die Abstande zu der bestehenden schutzbedirftigen Bebauung
mindestens 80 bis 120 m betragen, ist auf Ebene des Bebauungsplans keine vertiefende schalltechnische
Untersuchung erforderlich. Die Gerauscheinwirkungen bei Veranstaltungen sind stark vom eingesetzten
Equipment, der Lautstarke der Musik und verhaltensbezogener Gerdausche abhangig. In welchen Zeitrdaumen
und in welchem Umfang solche Veranstaltungen zugelassen werden, ist auf Genehmigungsebene zu regeln.
Grundsatzliche schalltechnische Konflikte, auf die der Bebauungsplan mit MaRRnahmen reagieren misste,
werden nicht identifiziert.

Folgende Annahmen werden im schalltechnischen Modell fiir den Ubungsbetrieb am Tag und die Pkw-Ab-
fahrten in der Nacht bertcksichtigt:

Tagzeit (06.00-22.00 Uhr):

e Parkvorgdnge von 5 Pkw auf der nordlichen Stellplatzflache (P0O1)
e Parkvorgdnge von 30 Pkw auf der siidlichen Stellplatzflache (P02)
e Zu- und Abfahrten der Pkw zu den Stellplatzflachen (ZA01, ZA02)
e dauerhafter Betrieb einer haustechnischen Anlage auf dem Dach des Feuerwehrgeradtehauses (A01)

e Rangiervorgang eines Feuerwehrfahrzeugs auf den Hofflachen (ca. 100 m Fahrweg, davon 30 m
rackwarts)
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e Impulsgerdusche 2 des zuvor genannten Feuerwehrfahrzeugs (101)

e Standlauf (teilweise hochtourig) des Feuerwehrfahrzeugs auf der Hofflache mit einer Dauer von
60 Minuten (V01)

e Einsatz einer Tragkraftspritze auf der Hofflache mit einer Dauer von 60 Minuten (V02)

e Kommunikationsgerausche von 30 Ubungsteilnehmern wihrend der Ubung (K01)

Nachtzeit (06.00-22.00 Uhr, lauteste Nachtstunde):

e Parkvorgdnge von 5 Pkw auf der nordlichen Stellplatzflache (P01)
e Parkvorgénge von 30 Pkw auf der stdlichen Stellplatzflache (P02)
e Abfahrten der Pkw zu den Stellplatzflachen (ZA01, ZA02)

Die Lage und Bezeichnung der Schallquellen sind in Abbildung A07 dargestellt. Dabei ist die Bezeichnung der
Schallguellen in der obenstehenden Auflistung in Klammern aufgefiihrt, um eine Zuordnung zu der berick-
sichtigen Lage zu erméglichen.

7.2 Emissionsdaten

Parkvorgédnge von Pkw

Nach der Parkplatzlarmstudie [13] werden die Stellplatze der Pkw als Flachenschallquelle modelliert. Fiir die
Stellplatzflache wird ein Ausgangsschallleistungspegel Lwo von 63 dB(A) je Stellplatz und Stunde zzgl. Korrek-
turen und Zuschlagen flir Bewegungshaufigkeit B, Parkplatzart Kpa, Durchfahrtanteil Kp, Fahrbahnoberflachen
Kstro und Impulshaltigkeit K, angesetzt.

Es wird fur die Parkplatze die Parkplatzart ,,Besucher und Mitarbeiter” mit einem Zuschlag fiir die Parkplatz-
art Kpa = 0 dB, fur die Impulshaltigkeit K, = 4,0 dB und fiir die asphaltierten Fahrgassen Ksic = 0,0 dB gewahlt.
Eine Pegelerhhung infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs von 3,3 dB fiir die stidliche Stellplatzflache
ist ebenfalls berlicksichtigt.

Die Schallquellen PO1 und P02 werden mit dem aufgefiihrten Ansatz modelliert. Die Objekthéhe wird mit
0,5 m iber Grund angenommen.

Fahrbewegungen von Pkw

Fiir das Fahrgerausch von Pkw ist nach [14] ein langenbezogener Schallleistungspegel L'wa wie folgt zu be-
ricksichtigen:

e Pkw Fahrbewegung 47,5 dB(A)/(m-h)

Die Schallquellen ZAO1 und ZA02 werden mit dem aufgefiihrten Ansatz modelliert. Die Gerdausche von Pkw
werden als Linienschallquellen in einer Hohe von 0,5 m Uber Grund umgesetzt.

2 Motoranlassen, Turenschlagen, Riickfahrwarner und Bremsluftsystem
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Rangiervorginge Feuerwehrfahrzeug

Auf der Hofflache finden Rangiervorgange von Fahrzeugen statt. Aufgrund der GroRe und Anzahl der Tore
lassen sich einzelne Fahrbewegungen nicht im Detail rdumlich verorten. Fiir die Berechnungen werden die
Gerdusche von Rangierbewegungen daher im Bereich der Hofflache als Flachenschallquellen umgesetzt.

Fiir einzelne Rangierbewegungen wird der Emissionspegel fir Fahrbewegungen nach [15] mit einem Zuschlag
von 5,0 dB(A) versehen. In Bereichen, in denen das Fahrzeug rangieren muss, wird angenommen, dass durch-
schnittlich 30 m rickwarts- und 70 m vorwartsgefahren werden. Aus dem langenbezogenen Schallleistungs-
pegel L'wa von 68,0 dB(A)/(m-h) der Riuckwartsfahrten und Rangiervorginge sowie dem ldngenbezogenen
Schallleistungspegel L'wa von 63,0 dB(A)/(m-h) der Fahrbewegungen ergibt sich folgender anlagenbezogener
Schallleistungspegel Lwa:

e Rangieren 85,6 dB(A)/h.

Die Schallquelle RAO1 wird mit dem aufgefiihrten Ansatz modelliert. Die Objekthohe wird mit 1,0 m liber
Grund angenommen.

Einzelgerdausche des Feuerwehrfahrzeugs

Fiir eine Betrachtung der einzelnen Spitzenpegel besonders lauter Einzelgerdusche des Fahrzeugs werden
folgende Schallleistungspegel Lwa aus [14] und [16] angesetzt:

e Anlassen (1 Vorgang/Fahrzeug) 100,0 dB(A)
e Tirenschlagen (2 Vorgange/Fahrzeug) 100,0 dB(A)
e Bremsluftsystem (1 Vorgang/Fahrzeug) 108,0 dB(A)
e Riickfahrwarner (20 Vorgénge/Fahrzeug) 103,0 dB(A).

Diese Gerausche werden energetisch aufsummiert und ein Schallleistungspegel Lwa von 116,9 dB(A) fir die
Impulsvorgdnge fiir die Einwirkzeit von 5 Sekunden je Vorgang fiir die Schallquellen 101 beriicksichtigt. Die
Schallguelle wird mit 1,0 m Gber Grund angenommen.

Standlauf Feuerwehrfahrzeug

Der Standlauf (teilweise hochtourig) eines Fahrzeugs wahrend des Ubungsbetriebs wird als Flichenschall-
quelle (VO1) im Hofbereich umgesetzt. Der Emissionsansatz ist aus einem Emissionsdatenkatalog [17] ent-
nommen. Es wird folgender anlagenbezogener Schallleistungspegel Lwa zugrunde gelegt:

e Lkw Standlauf 99,0 dB(A).
Die Hohe der Schallquelle wird mit 1,0 m Glber Grund angenommen.

Einsatz einer Tragkraftspritze

Die Angaben zur Schallleistung von Tragkraftspritzen variieren und betragen ca. 100 bis 110 dB(A). Um Zeiten
zu beriicksichtigen, bei denen die Tragkraftspritze nicht oder nur in Teillast wahrend der Ubung l4uft, wird
folgender anlagenbezogener Schallleistungspegel Lwa zugrunde gelegt:

o Tragkraftspritze 105,0 dB(A).
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Die Schallquelle V02 wird mit dem aufgefiihrten Ansatz modelliert Die Hohe der Schallquelle wird mit 1,0 m
Uber Grund angenommen.

Betrieb haustechnischer Anlagen

Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung ist die TGA-Planung des Feuerwehrhauses nicht vollstandig abge-
schlossen. Fiir Entrauchungs- und Liiftungsanlagen wird daher auf eigene Erfahrungswerte zurlickgegriffen.
Es wird folgender anlagenbezogener Schallleistungspegel Lwa zugrunde gelegt:

e Haustechnik 85,0 dB(A).

Dabei wird eine Zu- und eine Abluft berticksichtigt, sodass die Schallquelle zweimal im Modell enthalten ist.
Die Schallguellen AO1 werden mit dem aufgefiihrten Ansatz modelliert. Die Lage und Hohe der Schallquelle
auf dem Dach des Feuerwehrhauses berlicksichtigt.

Kommunikationsgeriusche Ubungsteilnehmende

Fiir die Kommunikationsgerdusche von Teilnehmenden wihrend einer Ubung wird der Ansatz ,Sprechen sehr
laut” nach VDI 3770 [18] herangezogen. Der zu beriicksichtigende Schallleistungspegel Lwa fiir jede spre-
chende Person betragt:

e Sprechen sehr laut 75,0 dB(A).

Nach VDI 3770 [18] erhoht die Sprachverstandlichkeit die Stérwirkung von Gerduschen. Daher wird fir Per-
sonenzahlen bis 130 ein Zuschlag fur die Impulshaltigkeit in Abhangigkeit zur Personenzahl beriicksichtigt.
Dieser betragt fur 30 Teilnehmende, von denen 15 Personen sprechen, 4,2 dB.

Die Schallguelle KO1 wird mit dem aufgefiihrten Ansatz modelliert. Die Objekthéhe wird mit 1,6 m {iber
Grund angenommen.

Beriicksichtigung der Einwirkzeiten der Schallguellen

Die angegebenen Schallleistungspegel der Schallquellen beziehen sich auf einen Vorgang je Stunde, bei Park-
bewegungen auf eine Bewegung je Stellplatz und Stunde bzw. bei kontinuierlichen Vorgangen, wie dem Be-
trieb einer haustechnischen Anlage, auf eine dauerhafte Einwirkzeit. Zur Berlicksichtigung der tatsachlichen
Zahl der Vorgadnge bzw. der tatsachlichen Einwirkzeiten erfolgt eine Korrektur (dLw) fir die Zeitbereiche Tag
(06.00-22.00 Uhr) und Nacht (22.00-06.00 Uhr). Die Korrekturen werden wie folgt ermittelt:

Beurteilungszeitraum Tag (16 h)

Zahl der Vorgdnge bzw. Einwirkzeit gesamt [h])

dLw(LrT)=10: Iog( e

Beurteilungszeitraum Nacht (1 h, ,lauteste Nachtstunde®)

Zahl der Vorgange bzw. Einwirkzeit gesamt [h])

dLw(LrN)=10- Iog( 1
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Die Schallguellen werden mit einem reprasentativen Frequenzspektrum umgesetzt. Die rdumliche Lage und
die Bezeichnung der Schallquellen sind Abbildung AO7 im Anhang A zu entnehmen. Im Anhang C sind in Ta-
belle CO1 als Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm u. a. die der schalltechnischen Berechnung zugrunde
liegenden Schallleistungspegel aller Schallguellen sowie die mittlere Ausbreitungsberechnung dargestellt.

Spitzenpegel

Am Tag werden maRgebliche Spitzenpegel durch die Feuerwehrfahrzeuge hervorgerufen. Das Entliiften der
Druckluftbremse der Lkw wird nach [16] mit einem Schallleistungspegel von 108 dB(A) angesetzt. Am Tag
und in der Nacht werden zudem Spitzenpegel beim SchlieBen von Pkw-Tiiren von 90,5 dB(A) nach [15] be-
ricksichtigt. Diese sind jedoch schalltechnisch deutlich untergeordnet.

Das Schallberechnungsprogramm sucht automatisiert fiir jeden Immissionsort den nachstgelegenen Bereich
aus und ermittelt den Spitzenpegel. Gibt es mehrere Quellen, die einen Beitrag zum Maximalpegel liefern
kénnten, werden deren Teilpegel am Immissionsort als nicht koinzidierend angesehen; nur die Quelle mit
dem hochsten Maximalpegel ist ergebnisrelevant. Im Anhang Csind in den Tabellen CO1 und C02 als Ausdruck
aus dem Berechnungsprogramm u. a. die der schalltechnischen Berechnung zugrunde liegenden Schallleis-
tungspegel aller Schallquellen sowie die mittlere Ausbreitungsberechnung dargestellt.

7.3  Ermittlung der Gerauschimmissionen

Die Immissionsprognose von Gewerbelarm erfolgt nach A.2.3 der TA Larm (detaillierte Prognose). Zur Durch-
fiihrung der Ausbreitungsberechnungen wird als Berechnungsvorschrift die DIN ISO 9613-2 [11] herangezo-
gen.

Der Schallausbreitungsberechnung liegen in der Regel Oktav-Schallpegel im Frequenzbereich von 63 Hz bis
8.000 Hz zugrunde. Es wird zwischen dem allgemeinen Verfahren (frequenzabhangige Berechnung unter Be-
ricksichtigung der akustischen Eigenschaften der Bodenbereiche in Quellndhe, Mittel- und Empfangerbe-
reich) und dem alternativen Verfahren (frequenzunabhangiger Berechnung) unterschieden. Im vorliegenden
Fall wird das allgemeine Verfahren herangezogen. Als Bodenfaktor zur Beschreibung der akustischen Eigen-
schaften des Bodens werden mehrere Teilgebiete entsprechend ihrer jeweiligen Eigenschaften bericksich-
tigt.

Die von einer Schallquelle in groReren Entfernungen hervorgerufenen Schallimmissionen weisen bedingt
durch die je nach Wetterlage stark unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen zum Teil erhebliche Schwan-
kungen auf. In der Regel werden die héchsten Pegel am Immissionsort bei Mitwindbedingungen (Wind weht
von der Schallquelle zum Immissionsort) ermittelt. Der Uber einen ldngeren Zeitraum, d. h. Gber alle auftre-
tenden Wetterlagen energetisch gemittelte Schalldruckpegel ist im Allgemeinen kleiner als der Mitwind-Mit-
telungspegel. Je ndher die Schallquelle am Immissionsort liegt, umso geringer wirken sich meteorologische
Einfliisse auf die Schallausbreitung aus. Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt fiir den Gewerbelarm im
Nahfeld unter schallausbreitungsgiinstigen Mitwindbedingungen (Co = 0 dB).

Zur Ermittlung der Gerauscheinwirkungen werden Einzelpunktberechnungen durchgefiihrt. Die Beurtei-
lungspegel werden fiir Anlagenlarm auf Héhe der Fenstermitte 0,5 m vor dem gedffneten Fenster berechnet.
Dabei werden Schallreflexionen bis zur dritten Reflexion berticksichtigt. Der Berechnung des Dampfungsfak-
tors wird eine Temperatur von 10 °C mit einer Luftfeuchtigkeit von 70 % bei Normaldruck zugrunde gelegt.
Ausgehend von der Schallleistung der Emittenten berechnet die Ausbreitungssoftware unter Beachtung der
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Ausbreitungsrichtlinien, der Topografie, der Abschirmung und der Reflexionen an Gebauden den Immissions-
pegel der einzelnen Emittenten.

7.4 Darstellung der Berechnungsergebnisse

Die Berechnungsergebnisse sind in den Abbildungen AO8 und AQ9 in Anhang A dargestellt.

Tabelle 11 Gewerbeldrm aus dem Plangebiet: Art der Ergebnisdarstellung in Zeitraumen und Planinhalte
Abbildung Darstellung Ergebnis Pegel und Zeitraum Bebauungszustand [Schallschutz-
konzept
A08 Einzelpunktkarte geschossweise Beurteilungspegel Tag|Nacht | mit Bebauung ohne
A09 Einzelpunktkarte geschossweise Spitzenpegel Tag|Nacht mit Bebauung ohne

In den Abbildungen werden die Beurteilungs- bzw. Spitzenpegel in Form von Pegeltabellen dargestellt. In der
1. Zeile der Pegeltabelle sind die Bezeichnung des Immissionsortes, die jeweilige Schutzbeddrftigkeit und der
malgebliche Immissionsrichtwert fir den Beurteilungszeitraum Tag bzw. Nacht angegeben. In der 1. Spalte
wird das jeweilige Geschoss, in der 2. Spalte die Beurteilungs- bzw. Spitzenpegel am Tag und in der 3. Spalte
der Beurteilungs- bzw. Spitzenpegel in der Nacht dargestellt. Eine schwarze Schreibweise des Pegels bedeu-
tet, dass die Immissionsrichtwerte eingehalten bzw. unterschritten werden. Eine rote Schreibweise wiirde
eine Uberschreitung darstellen.

7.5 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Bei lautem Ubungsbetrieb werden am Tag (06.00-22.00 Uhr) Beurteilungspegel zwischen 37 und 50 dB(A)
ermittelt. Der Immissionsrichtwert flir Mischgebiete wird an der Ortsrandlage von Annerod um mindestens
10 dB unterschritten. Somit werden bezogen auf den Ubungsbetrieb keine unzuldssig hohen Gerauschein-
wirkungen ermittelt. Dabei ist auch zu beriicksichtigen, dass der untersuchte Ubungsbetrieb mit Maschinen-
einsatz nur an wenigen Tagen im Jahr stattfindet und dennoch die Anforderungen der TA Larm (auch in Hin-
blick auf die Immissionsrichtwerte von Wohngebieten) einhalt. Mit Gerduschspitzen bis 64 dB(A) wird der
zuldssige Spitzenpegel von 90 dB(A) sehr deutlich unterschritten. Relevante Gerauschspitzen sind aufgrund
der groRen Entfernungen zu schutzbediirftigen Nutzungen auch beim Einsatz von lauten Maschinen nicht zu
erwarten.

Auf Grundlage der ermittelten Ergebnisse lasst sich die Aussage ableiten, dass auch andere Tage mit anderen
Betriebstatigkeiten schalltechnisch vertraglich sind. So sind durch mehrere Ausfahrten und Rangiervorgange
von Fahrzeugen sowie Waschtétigkeiten in der Waschhalle deutlich geringe Gerduscheinwirkungen zu erwar-
ten.

In der Nacht (22.00-06.00 Uhr, lauteste Nachtstunde) werden durch die Abfahrten der Pkw und den Betrieb
der haustechnischen Anlagen Beurteilungspegel zwischen 33 und 39 dB(A) ermittelt. Damit ist eine vollstan-
dige Parkplatzleerung nach Nr. 3.2.1 TA Larm irrelevant, der Immissionsrichtwert fir Mischgebiete wird um
mindestens 6 dB unterschritten. Die ermittelten Spitzenpegel betragen zwischen 39 und 44 dB(A) und sind
ebenfalls untergeordnet.

Da auch das untersuchte Szenario in der Nacht einen Maximalansatz darstellt, sind keine schalltechnischen
Konflikte erkennbar, fir die der Bebauungsplan MaRnahmen festsetzen misste. Der geplante Feuerwehr-
standort ist aus schalltechnischer Sicht sehr positiv zu bewerten. Neben der Ortsrandlage sind durch die
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Nachbarschaft zur vorhandenen Discounter-Filiale groRe Abstdnde zu schutzbedirftigen Nutzungen vorhan-
den. Vielfach weisen Feuerwehrstandorte deutlich geringere Abstande zu schutzbedirftigen Nutzungen auf
und sind dennoch mit den angrenzenden Nutzungen schalltechnisch vertraglich.

Durch den gewadhlten Standort und die ermittelten Ergebnisse sind keine weiteren Szenarien und keine
SchallschutzmaBnahmen zu prifen.

8 Verkehrslarm

Bei der Untersuchung des Verkehrslarms sind die StraBen im ndaheren Umfeld des Plangebiets untersu-
chungsrelevant. Die Lage der berlicksichtigten StraBRenabschnitte kann der Abbildung A01 im Anhang A ent-
nommen werden.

8.1 Ermittlung der Gerauschemissionen StraBenverkehr
Zur Ermittlung der Gerduschemissionen des StralRenverkehrs werden die

e Richtlinien fur den Larmschutz an StraBen — RLS-19, Ausgabe 2019, eingefiihrt durch das Allgemeine
Rundschreiben StraBenbau Nr. 19/2020 vom 24. November 2020 [8]

herangezogen.

Die Hohe der Schallemission einer StralRe oder eines Fahrstreifens wird aus der Verkehrsstarke, dem Lkw-
und Krad-Anteil, der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit und der Art der StraRenoberflache berechnet. Hinzu
kommen, falls erforderlich, Zuschlage fir die Langsneigung der Stralle, fir Mehrfachreflexionen und fir die
Storwirkung von lichtsignalgesteuerten Knotenpunkten oder Kreisverkehrsplatzen. Der Berechnung werden
Uber alle Tage des Jahres gemittelte durchschnittliche Verkehrsstarken der Tageszeitrdume (Tag und Nacht)
und die entsprechend gemittelten Anteile der Fahrzeuggruppen (Pkw, leichte und schwere Lkw, Motorrader)
am gesamten Verkehrsaufkommen zugrunde gelegt. Motorrader werden hinsichtlich der von ihnen ausge-
henden Schallemissionen wie schwere Lkw eingestuft, wobei die zuldssige Hochstgeschwindigkeit flir Pkw in
Ansatz gebracht wird. Sowohl der pegelerhohende Einfluss von StralRennésse als auch der pegelmindernde
Einfluss von Schnee werden in der RLS-19 nicht berticksichtigt.

Die zur Berechnung der StralRenverkehrsemissionen maRgebliche durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke
(DTV) fir die umliegende Strafle wird dem vorliegenden Ergebnisstand der Straenverkehrszahlung (U) ent-
nommen und zur Berechnung nach den RLS-19 entsprechend aufbereitet. Die durchgefiihrten Zahlungen
enthalten eine Fahrtrichtung und umfassen teilweise Ferienzeiten. Zudem sind Tage in der Zdhlung, fir die
keine Daten enthalten sind. Die Messergebnisse sind auf Plausibilitat geprift worden und es erfolgte eine
Aufarbeitung (u. a. Entnahme von Fehlzdhlungen). Um eine konservative Herangehensweise zu gewahrleis-
ten, wird die ausgewertete Verkehrsmenge von ca. 700 Fahrzeuge (eine Fahrtrichtung) verdreifacht. Da fur
die Fahrzeugklassen Lkw1, Lkw2 und Krad keine Angaben vorliegen, wird die Verkehrsverteilung anhand der
Tabelle 2 der RLS-19 vorgenommen und als StralRenart ,GemeindestraBe” angesetzt.

In der Tabelle 12 sind die beriicksichtigten Verkehrsmengen und die unterschiedlichen Anteile der Fahrzeug-
gruppen dargestellt.
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Tabelle 12 StraRenverkehrsmengen und Verkehrszusammensetzung
Stralle Abschnitts- DTV Stiindliche Ver-| Fahrzeuggruppe am | Fahrzeuggruppe in der
name kehrsmengen M Tag Nacht

Tag | Nacht | pLkw1 | pLkw2 | pKrad | pLkw1l | pLkw2 | pKrad

[Kfz/24h] | [Kfz/h] | [Kfz/h] | [%] [%] [%] [%] [%] [%]

GroRen-Busecker StraRe Nord 2.310 133 23 3,0 4,0 0,0 3,0 4,0 0,0

GroRen-Busecker-StraRe Sad 2.310 133 23 3,0 4,0 0,0 3,0 4,0 0,0

KV - 1.540 89 15 3,0 4,0 0,0 3,0 4,0 0,0

Die sonstigen schalltechnisch relevanten Parameter fiir die Berechnung der Emissionspegel, wie z. B. die zu-
lassige Hochstgeschwindigkeit werden den Eingangsdaten entnommen. Fir alle StraBenabschnitte wird nicht
geriffelter Gussasphalt als Fahrbahnbelag angesetzt.

Die bericksichtigten Verkehrsmengen, die angenommenen Anteile der unterschiedlichen Fahrzeuggruppen
und weitere Parameter zur Emissionsberechnung sind in der Tabelle DO1 im Anhang B als Ausdruck aus dem
Berechnungsprogramm dokumentiert.

8.2 Ermittlung der Gerauschimmissionen

Fiir die Ermittlung der StraBenverkehrsimmissionen wird auf das Berechnungsverfahren der RLS-19 abge-
stellt. Die Minderung des Schallpegels einer Stralle auf dem Ausbreitungsweg hangt vom Abstand zwischen
Immissions- und Emissionsort und von der mittleren Hohe des von der Quelle zum Immissionsort liber dem
Boden ab. Der Schallpegel am Immissionsort kann auerdem durch Reflexionen (bspw. an Hausfassaden oder
Stitzmauern) erhéht oder durch Abschirmung (bspw. durch Larmschutzwdnde oder Geb&ude) verringert
werden.

In den Berechnungen zum StraBenverkehrslarm werden Reflexionen bis zur 2. Ordnung bericksichtigt. Zu-
satzlich wird bei parallelen reflektierenden Stlitzmauern, Larmschutzwanden oder geschlossenen Hausfassa-
den, die nicht weiter als 100 m voneinander entfernt sind, ein Zuschlag zur Berticksichtigung von Mehrfach-
reflexionen vergeben. Die berechneten Beurteilungspegel gehen von leichtem Mitwind von der Quelle zum
Immissionsort und/oder Temperaturinversion aus. Dies stellt eine schallausbreitungsgtinstige Situation dar.
Ausgehend von der Schallleistung der Emittenten berechnet die Ausbreitungssoftware unter Beachtung der
Ausbreitungsrichtlinien, der Topografie, der Abschirmung und der Reflexionen an Gebduden den Immissions-
pegel der einzelnen Emittenten.

Zur Ermittlung der Gerduscheinwirkungen im Plangebiet werden Rasterlarmkarten in 3 m, 6 m und 9 m Héhe
Uber Grund ohne Bebauung im Plangebiet sowie Gebdudelarmkarten an dem geplanten Feuerwehrhaus ge-
schossweise berechnet. Dazu wird das Bebauungskonzept aus (T) zu Grunde gelegt.

8.3 Darstellung der Berechnungsergebnisse

Die Berechnungsergebnisse sind in den Abbildungen A10 bis A11 im Anhang A dargestellt.

Tabelle 13 Verkehrslarm im Plangebiet: Art der Ergebnisdarstellung in den Bebauungszustanden und Zeitrdumen
Abbildung Darstellung Ergebnis Pegel und Zeitraum Bebauungszustand {Schallschutz-
konzept
Gebaude- und Ras- hochste
Al10 . - o Beurteilungspegel Ta ohne Bebauun ohne
terlarmkarte Gerauscheinwirkung urtefiungspeg g uung
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Abbildung Darstellung Ergebnis Pegel und Zeitraum Bebauungszustand [Schallschutz-
konzept
Gebaude- und Ras- hochste .
All . - N Beurteilungspegel Nacht ohne Bebauung ohne
terlarmkarte Gerauscheinwirkung

Die Pegelskalen zur Darstellung der Gerdauscheinwirkungen durch Verkehrslarm im Plangebiet sind an den
unter Kapitel 3.3 aufgefiihrten Orientierungs- und Immissionsgrenzwerten orientiert. Eine schalltechnische
Vertraglichkeit ohne SchallschutzmaRnahmen ist bei Einhalten der Orientierungswerte fiir allgemeine Wohn-
gebiete und gemischte Gebiete (u. a. Mischgebiete, urbane Gebiete) durch griine Farbtdne dargestellt. Zu-
nehmende Anforderungen an den Schallschutz werden durch gelbe Farbténe (Einhaltung Orientierungswerte
Gewerbegebiet), orange Farbtone (Einhaltung Immissionsgrenzwerte Gewerbegebiet) und rote Farbtone
(Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte) dargestellt. Die Farbsattigung unterscheidet sich zwischen den
Beurteilungszeitrdumen Tag und Nacht, um eine direkte Zuordnung des Beurteilungszeitraums anhand der
enthaltenen Farben in einer Abbildung zu ermdglichen.

Tabelle 14 Verkehrslarm im Plangebiet, Pegelskalen
Pegelskala Beurteilungspegel Tag Pegelskala Beurteilungspegel Nacht
:- <55 | Orientierungswert WA - <45 | Orientierungswert WA
55< <60 | Orientierungswert Ml 45 < <50 | Orientierungswert Ml
60 < <65 | Orientierungswert GE 50< <55 | Orientierungswert GE
65 < <69 | Immissionsgrenzwert GE 55< <59 | Immissionsgrenzwert GE
69 < 59 < !

8.4 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Am Tag (06.00-22.00 Uhr) werden ohne Bebauung im Plangebiet Beurteilungspegel zwischen 50 dB(A) im
Osten und 69 dB(A) im Westen nachstgelegen zur GroRen-Busecker StraRe ermittelt (vgl. Abbildung A10).
Der Immissionsgrenzwert fiir Gewerbegebiete von 69 dB(A) wird im gesamten Plangebiet eingehalten. Zu-
dem wird der Orientierungswert fiir Gewerbegebiete (iberwiegend im Plangebiet eingehalten.

In der Nacht (22.00-06.00 Uhr) werden ohne Bebauung im Plangebiet Beurteilungspegel zwischen 42 dB(A)
im Osten und 61 dB(A) im Westen nachstgelegen zur GrolRen-Busecker StraRe ermittelt (vgl. Abbildung A11).
Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV fiir Gewerbegebiete wird nachstgelegen zur GroRen-Busecker
StralRe geringfligig Uberschritten. Der Orientierungswert flir Gewerbegebiete wird ca. in der Ostlichen Halfte
des Plangebiets eingehalten.

Gewerbegebiete dienen der Unterbringung gerduschintensiver Nutzungen. Eine schalltechnische Vertraglich-
keit kann aufgrund der geringen Schutzbedirftigkeit eines Gewerbegebiets durch einen ausreichenden bau-
lichen Schallschutz sichergestellt werden, sofern nicht flichenhaft gesundheitsgefahrdende Gerauscheinwir-
kungen ermittelt werden.

Fiir das Plangebiet in Fernwald wird liberwiegend ein Gerdauschniveau ermittelt, das den Anforderungen der
DIN 18005 sowie der 16. BImSchV innerhalb von Gewerbegebieten gentligt. Dabei ist zu beachten, dass fir
die GrolRen-Busecker StralRe die zurzeit der Gutachtenerstellung vorhandene zuldssige Hochstgeschwindig-
keit von 100 km/h fur Pkw und 80 km/h fur Lkw (gemaR RLS-19) berlicksichtigt worden ist. Durch die Ge-
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bietserschlieBung sollte angestrebt werden, die zuldssige Hochstgeschwindigkeit zu verringern. Neben schall-
technischen Effekten hatte dies auch positive Effekte auf die Verkehrssicherheit vor allem an dem Kreisver-
kehr ,,GroRen-Busecker StraBe/Lilienweg"”.

8.5 Schallschutzkonzept

Aufgrund des geringen Schutzanspruchs innerhalb von Gewerbegebieten, gleiches gilt auch fir das Feuer-
wehrhaus, wird die Erarbeitung eines aufwendigen Schallschutzkonzepts nicht erforderlich. Im vorliegenden
Fall wird mit einem Gewerbegebiet eine gegeniiber einwirkendem Verkehrslarm nicht stark schutzbeddrftige
Art der baulichen Nutzung geplant. Auf die Prifung aufwendiger Schallschutzkonzepte kann daher verzichtet
werden

Ein ausreichender baulicher Schallschutz an schutzbedirftigen Nutzungen im Plangebiet ist dennoch sicher-
zustellen. Zwar ist die DIN 4109 ,,Schallschutz im Hochbau“ baurechtlich in allen Bundeslandern eingefihrt.
Dennoch wird durch die Vorgaben fur die Umsetzung passiver SchallschutzmaBnahmen (Verbesserung der
Schallddmmung der AulBenbauteile) auf Ebene der Bauleitplanung verdeutlicht, dass erhohte bauliche Anfor-
derungen im Plangebiet umzusetzen sind. Durch die baulichen MaBnahmen kann sichergestellt werden, dass
als Mindestqualitat in den Aufenthaltsrdumen der schutzbedirftigen Nutzungen vertragliche Innenpegel er-
reicht werden.

Zur Dimensionierung der SchallschutzmalRnahmen ist die DIN 4109 ,,Schallschutz im Hochbau“ die maRgeb-
liche Berechnungsvorschrift. Die Qualitdt und der erforderliche Umfang der passiven Larmschutzmalinahmen
bestimmen sich nach den Vorschriften im Kapitel 7 der DIN 4109, Teil 1i. V. m. Kapitel 4.4.5 des Teils 2. Hierin
werden Aussagen zu den maligeblichen AulRenlarmpegeln, zu den Anforderungen an die Aullenbauteile un-
ter Bertlicksichtigung unterschiedlicher Raumarten und Nutzungen, zu den Anforderungen fir Luftungsein-
richtungen und/oder Rollladenk&sten getroffen, die beim Bau der Geb&ude zu berticksichtigen sind.

Der Ausgangspunkt fiir die Bestimmung der erforderlichen Qualitdt der AuBenbauteile ist entsprechend den
Vorgaben der DIN 4109-1 der maRgebliche AulRenlarmpegel. Dieser berechnet sich nach den in DIN 4109-2,
Kapitel 4.4.5 beschriebenen Verfahren: Fiir den Tag (06.00-22.00 Uhr) und die Nacht (22.00-06.00 Uhr) aus
dem zugehorigen Beurteilungspegel unter Addition eines Wertes von 3 dB (Freifeldkorrektur). Flr die Nacht
ist ein Zuschlag zur Beriicksichtigung der erhohten nachtlichen Stérwirkung (gréReres Schutzbedlirfnis in der
Nacht) zu erteilen: Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A),
ergibt sich der maRgebliche AulRenlarmpegel aus dem Beurteilungspegel fiir die Nacht und einem Zuschlag
von insgesamt 13 dB(A). Beim Einwirken mehrerer Schallquellen erfolgt je Tageszeitraum eine energetische
Addition der Einzelbeurteilungspegel zu einem Gesamtbeurteilungspegel. 3> MaRgeblich fiir die Bestimmung
des AuBenlarmpegels ist die Lairmbelastung derjenigen Tageszeit, die die hohere Anforderung ergibt. In der
Abbildung A12 werden die maRgeblichen AuRenlarmpegel dargestellt. Unter Beriicksichtigung eines Innen-
raumpegels von 30 dB(A) fiir Aufenthaltsrdume in Wohnungen bzw. von 35 dB(A) fiir Blirordume ergibt sich
das erforderlich gesamte Bauschall-Dammmal R-wges. Die AuRenbauteile der Rdume sind so zu dimensionie-
ren, dass ein ausreichender Schallschutz sichergestellt ist.

3 Der Gewerbeldarm wurde in Form des Immissionsrichtwert fir Gewerbegebiete der TA Larm berlicksichtigt.
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9 Zunahme des Verkehrslarms

Das Plangebiet , Haaracker/Im Himberg” wird (ber den bestehenden Kreisverkehr ,GroRen-Busecker
StraRe/Lilienweg” erschlossen. Somit werden zusétzliche Verkehre unmittelbar auf eine Strale mit Blinde-
lungsfunktion, die GroRRen-Busecker StralRe gefiihrt. Die GroRen-Busecker StraRe verlduft in Ortsrandlage von
Annerod und weist eine Blindelungsfunktion auf. Zudem weist die StraRe eine Verbindungsfunktion zur Orts-
lage von Fernwald auf. Im Norden ist die GroRen-Busecker StraRe an die BundesstralRe 49 und somit an das
Ubergeordnete Strallennetz angebunden.

Die ErschlieBung des geplanten Gewerbegebiets dndert die Funktion der GroRen-Busecker Stral3e nicht.
Ebenso sind die zu erwartenden Auswirkungen auf die Verkehrszusammensetzung gering. Bereits im Status
quo ist durch das vorhandene Gewerbegebiet ,In der Brennhaar” von Lkw-Anteilen entlang der Stralle aus-
zugehen, die nicht wesentlich durch die Neuplanung des Gewerbegebiets verdndert werden. Die GrolRen-
Busecker StralRe verlauft zudem in Ortsrandlage. Auswirkungen durch die Zunahme des Verkehrslarms sind
auf besonders schutzbediirftige Bereiche bspw. innerhalb von Wohngebieten nicht zu erwarten. Nach Nor-
den hin befinden sich ausschlielich gewerbliche Nutzungen entlang der StralRe. Diese weisen bezogen auf
Verkehrszunahmen keinen oder nur sehr geringe Schutzanspriche auf. Beispielsweise nimmt die TA Larm
nach Nr. 7.4 Gewerbe- und Industriegebiete explizit bei einer Beurteilung der Zunahme von Verkehrsgerau-
schen auf 6ffentlichen Verkehrsflachen aus.

AbschlieBend ist aus schalltechnischer Sicht keine glinstigere ErschlieBung des Plangebiets moglich. Die zu-
satzlichen Verkehre werden unmittelbar auf die GrofRen-Busecker StraRe gefiihrt. Aus schalltechnischer Sicht
ware eine glinstigere ErschlieBung nur fur den theoretischen Fall eines Strallenneubaus Ostlich des beste-
henden Gewerbegebiets und einen unmittelbaren Anschluss an die B 49 gegeben. Der Neubau einer Stralie
und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Umwelt stehen nicht im Verhaltnis zu den geringen
Minderungen der Gerduscheinwirkungen entlang der GrolRen-Busecker StraRe.

Die Zunahme des Verkehrslarms wird somit aus schalltechnischer Sicht als vertraglich eingestuft. Die Erschlie-
Rung des geplanten Gewerbegebiets Gber eine OrtsrandstralRe, die bereits im Status quo eine Blindelungs-
funktion aufweist und tiber die auch im Status quo bereits ein Gewerbegebiet erschlossen ist, geht aus schall-
technischer Sicht nur mit geringen zusatzlichen Gerauscheinwirkungen einher. Zudem bestehen keine wei-
teren offensichtlichen ErschlieBungsalternativen, die schalltechnisch vorteilhaft waren. Verkehrszunahmen
in einer GroRenordnung, die Anspruch auf SchallschutzmaBnahmen auslést, sind aufgrund der Plangebiets-
groRRe nicht zu erwarten.
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10 Zusammenfassung

Die Gemeinde Fernwald beabsichtigt die Entwicklung eines ca. 2 ha grofen Gewerbegebiets sowie einer Ge-
meinbedarfsflache zur Ansiedlung des 6rtlichen Feuerwehrgeratehauses 6stlich des Ortsteils Annerod. West-
lich des Plangebiets verlduft die GroRen-Busecker Strale, liber die das Plangebiet am bestehenden Kreisver-
kehr zum Lilienweg erschlossen werden soll.

Nach Norden grenzen bestehende Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet ,In der Brennhaar” an das Plange-
biet. Ostlich des Plangebiets befindet sich Wohnbebauung entlang der StraBen ,, Anne-Frank-Ring”, ,Dahlien-
weg” und ,Tulpenweg”. AuBerdem sind eine Discounter-Filiale, eine Kindertagesstatte sowie eine Tages-
pflege in der bestehenden Ortsrandlage zum geplanten Gewerbegebiet vorhanden.

Zur Bewertung der schalltechnischen Situation sind folgende Larmarten untersucht und bewertet worden:

e Gewerbeldrm aus dem Plangebiet,
e Anlagenldarm aus dem Plangebiet,
o Verkehrslarm im Plangebiet,

e Zunahme des Verkehrslarms.

Die Aufgabenstellung sind getrennt voneinander untersucht und bewertet worden. Die Ergebnisse des schall-
technischen Gutachtens sind nachfolgend zusammenfassend aufgefiihrt:

Gewerbeldrm aus dem Plangebiet

Der Bebauungsplan ,Haaracker/Im Himberg” 1. Bauabschnitt wird als angebotsbezogener Bebauungsplan
aufgestellt. Uber kiinftige Gerauscheinwirkungen durch konkrete Betriebstétigkeiten ist zum Zeitpunkt der
Erstellung des schalltechnischen Gutachtens nichts bekannt. Daher ist eine Aussage vom Grundsatz her ge-
troffen worden, ob durch das geplante Gewerbegebiet Gerduscheinwirkungen zu erwarten sind, die schall-
technische Konflikte an schutzbedirftigen Nutzungen verursachen.

Die Gerduscheinwirkungen durch Gewerbelarm sind anhand folgender Beurteilungsgrundlagen bewertet
worden:

e DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau”
e Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm.

Fiir eine sachgerechte Abwagung aller Belange sind die Arten der baulichen Nutzung im Umfeld des geplan-
ten Gewerbegebiets und darauf die Schutzbeddrftigkeiten der vorhandenen und planungsrechtlich zulassi-
gen schutzbediirftigen Nutzungen bestimmt worden. Die Gemeinde Fernwald plant die Ausweisung eines
eingeschrankten Gewerbegebiets. Damit wird das Planungsziel verfolgt, dass keine Betriebe angesiedelt wer-
den, die sehr hohe Gerauscheinwirkungen auf die Wohnbebauung verursachen. Gleichzeitig sollen die Ge-
werbebetriebe nicht so weit in ihrem schalltechnischen Potenzial eingeschrdankt werden, dass durch pla-
nungsrechtliche Instrumente eine Einschrankung deutlich Giber die Vorgaben der TA Ldarm hinaus erfolgt.
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Bei typisierter Betrachtung eines (uneingeschrdankten) Gewerbegebiets werden am Tag (06.00-22.00 Uhr)
bezogen auf die berticksichtigte Schutzbedirftigkeit eines Mischgebiets keine grundsatzlichen schalltechni-
schen Konflikte ermittelt. Das zur Beurteilung herangezogene Irrelevanzkriterium nach Nr. 3.2.1 TA Ldrm von
54 dB(A) wird eingehalten.

In der Nacht (22.00-06.00 Uhr, lauteste Nachtstunde) werden teils hohe schalltechnische Konflikte ermittelt,
sodass ein uneingeschrankter gewerblicher Betrieb nicht schalltechnisch abbildbar ist. Das Irrelevanzkrite-
rium nach Nr. 3.2.1 TA Ldrm von 39 dB(A) im Nachtzeitraum wird bis 15 dB Uberschritten.

Als SchallschutzmaRnahme ist neben der Festsetzung eines eingeschrankten Gewerbegebiets eine Geradusch-
kontingentierung gewdahlt worden. Durch die Festsetzung von Gerduschemissionskontingenten auf Grund-
lage von §9) Abs. 1 Nr. 23 a) bb) BauGB wird die schalltechnische Vertraglichkeit des Gewerbegebiets zu be-
stehenden und planungsrechtlich zuldssigen schutzbedirftigen Nutzungen sichergestellt. Die Gerduschkon-
tingentierung aus Kapitel 6.4.1 dieses Gutachtens ist im Bebauungsplan festzusetzen.

Anlagenldrm aus dem Plangebiet

Neben der Ausweisung des Gewerbegebiets ist die Ausweisung einer Gemeinbedarfsflache fiir ein Feuer-
wehrhaus beabsichtigt. Auch die Gerauscheinwirkungen des geplanten Feuerwehrhauses sind in Anlehnung
an die Vorgaben der

e Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm
beurteilt worden.

Am Tag ist ein Ubungsbetrieb mit Maschineneinsatz inkl. Tragkraftspritze untersucht worden. Dabei handelt
es sich um ein Szenario, das an wenigen Tagen im Jahr auftritt und hohe Gerdauschemissionen aufweist. In
der Nacht (22.00-06.00 Uhr, lauteste Nachtstunde) sind Parkbewegungen sowie die Abfahrten von Pkw (voll-
standige Leerung aller Stellplatze) untersucht worden. Sowohl am Tag als auch in der Nacht werden durch
das geplante Feuerwehrgeritehaus keine Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte an vorhandenen und
planungsrechtlich zuldssigen schutzbediirftigen Nutzungen ermittelt. Der Standort des geplanten Feuerwehr-
hauses ist aus schalltechnischer Sicht positiv zu bewerten. Neben der Ortsrandlage sind auch die Abstdnde
zu schutzbediirftigen Nutzungen grof3. Somit sind auf Ebene des Bebauungsplans keine SchallschutzmaBnah-
men erforderlich.

Verkehrslarm im Plangebiet

Die Beurteilung von Gerduscheinwirkungen durch Verkehrslarm, der von bestehenden, baulich nicht gean-
derten Strallenabschnitten auf ein Plangebiet einwirkt, erfolgte einzelfallbezogen. Grundsatzlich gilt: Je ho-
her die Larmbelastung durch Verkehrslarm im Plangebiet ist,

e desto gewichtiger mussen die fir die Planung einer schutzbedirftigen Nutzung sprechenden
stadtebaulichen Belange sein und

e umso mehr muss die Kommune die planerischen, baulichen und technischen Moglichkeiten zur
Verhinderung der Larmauswirkung ausschopfen.
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Die Beurteilung hat dabei anhand von mehreren Schwellenwerten stattgefunden. Zeitgleich weist die beab-
sichtigte Art der baulichen Nutzung (Gewerbegebiete, Gemeinbedarfsflachen) keinen hohen Schutzanspruch
vor einwirkendem Verkehrslarm auf. Als Beurteilungsgrundlagen sind die

e DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau” und
e Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV)

herangezogen worden.

Die ermittelten Beurteilungspegel zwischen 50 und 69 dB(A) am Tag sowie 42 und 61 dB(A) in der Nacht
kénnen durch bauliche MaBnahmen an den Gebaduden bewaltigt werden. Dazu sind die maligeblichen Au-
Renlarmpegel nach DIN 4109 ,,Schallschutz im Hochbau“ ermittelt worden. Die DIN 4109 ist in allen Bundes-
landern baurechtlich eingefiihrt. Die maRgeblichen AuBenlarmpegel missen somit nicht auf Ebene des Be-
bauungsplans festgesetzt werden, da die Anforderungen baurechtlich ohnehin gelten und nachzuweisen
sind.

Zunahme des Verkehrslarms

Fiir die Beurteilung der Zunahme des Verkehrslarms auf den bestehenden StraRen gibt es keine rechtlich
fixierte Beurteilungsgrundlage. Die schalltechnischen Auswirkungen von stadtebaulichen Projekten sind im
Einzelfall zu diskutieren und zu beurteilen.

Folgende Kriterien werden zur Beurteilung herangezogen:

e Ursachenzusammenhang (u. a. Aufteilung des zuséatzlichen Verkehrs auf mehrere StraRenabschnitte,
Vermischung mit dem tbrigen Verkehr),

e Zunahme des Verkehrslarms um mindestens 3 dB,

e Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BiImSchV,

e Uberschreitung der Schwelle zur Gesundheitsgefihrdung von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der
Nacht,

e weitere Erhohung der Larmbelastung, in Bereichen, in denen die Schwelle zur
Gesundheitsgefahrdung bereits Gberschritten ist,

e Funktion sowie Klassifizierung der bestehenden Stral3en,

e Schutzbedirftigkeit der betroffenen Gebiete,

e Art und Umfang des Planvorhabens und dessen Eingliederung in die bereits bestehende Baustruktur
oder stadtebauliche Situation.

Die Zunahme des Verkehrslarms ist aus schalltechnischer Sicht als vertraglich eingestuft worden. Die Erschlie-
Rung des geplanten Gewerbegebiets iber eine Ortsrandstrale, die bereits im Status quo eine Blindelungs-
funktion aufweist und tber die im Status quo bereits ein Gewerbegebiet erschlossen ist, geht aus schalltech-
nischer Sicht nur mit geringen zusatzlichen Geraduscheinwirkungen einher. Zudem bestehen keine weiteren
offensichtlichen ErschlieBungsalternativen, die schalltechnisch vorteilhaft waren. Verkehrszunahmen in ei-
ner GroBenordnung, die Anspruch auf SchallschutzmalBnahmen auslost, sind aufgrund der Plangebietsgrofie
nicht zu erwarten.
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Anhang

Anhang A — Abbildungen

Abbildung A01
Abbildung A02
Abbildung A03
Abbildung AO4
Abbildung A05

Abbildung A06

Abbildung A07
Abbildung A08

Abbildung A09

Abbildung A10

Abbildung A11

Abbildung A12

Ubersichtsplan

Entwurf des Bebauungsplans, Planungsbiiro Fischer Stand: 17. Dezember 2025
Ubersichtsplan, Art der baulichen Nutzung

Ubersichtsplan, Schutzbediirftigkeit

Gewerbeldarm aus dem Plangebiet, Einzelpunktkarte, geschossweise, Beurteilungspe-
gel, Beurteilungszeitraume Tag und Nacht, typisierende flichenbezogene Schallleis-
tungspegel Tag | Nacht in dB(A)/m?

Gewerbeldarm aus dem Plangebiet, Gerduschkontingentierung nach DIN 45691, Emis-
sionskontingente Tag | Nacht in dB(A)/m?, Zusatzkontingente Tag | Nacht in dB(A)

Anlagenlarm aus dem Plangebiet, Lage und Bezeichnung der Schallquellen

Anlagenldarm aus dem Plangebiet, Einzelpunktkarte, geschossweise, Beurteilungspegel,
Beurteilungszeitrdume Tag und Nacht, mit Bebauung (Feuerwehr), ohne Schallschutz-
konzept

Anlagenlarm aus dem Plangebiet, Einzelpunktkarte, geschossweise, Spitzenpegel, Be-
urteilungszeitrdume Tag und Nacht, mit Bebauung (Feuerwehr), ohne Schallschutzkon-
zept

Verkehrslarm im Plangebiet, Rasterlarmkarte, hochste Gerdauscheinwirkung, Gebaude-
larmkarte, hochste Gerauscheinwirkung, Beurteilungspegel, Beurteilungszeitraum
Tag, ohne Bebauung, ohne Schallschutzkonzept

Verkehrslarm im Plangebiet, Rasterlarmkarte, hochste Gerdauscheinwirkung, Gebaude-
larmkarte, hochste Gerduscheinwirkung, Beurteilungspegel, Beurteilungszeitraum
Nacht, ohne Bebauung, ohne Schallschutzkonzept

MaRgeblicher AuRenlarmpegel nach DIN 4109, Rasterlarmkarte, hochste Anforderung,
Gebaudeldarmkarte, hochste Anforderung

Anhang B — Tabellen

Tabelle BO1

Tabelle BO2
Tabelle BO3

Gewerbeldarm aus dem Plangebiet, Beurteilungspegel Tag und Nacht, typisierende fla-
chenbezogene Schallleistungspegel, Dokumentation der mittleren Ausbreitungsbe-
rechnung

Gewerbeldarm aus dem Plangebiet, Gerauschkontingentierung, Tag

Gewerbeldrm aus dem Plangebiet, Gerduschkontingentierung, Nacht
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Anhang C — Tabellen

Tabelle CO1 Anlagenlarm aus dem Plangebiet, Beurteilungspegel Tag und Nacht, Dokumentation
der mittleren Ausbreitungsberechnung

Tabelle C02 Anlagenlarm aus dem Plangebiet, Spitzenpegel Tag und Nacht, Dokumentation der
mittleren Ausbreitungsberechnung

Anhang D - Tabellen

Tabelle DO1 Verkehrslarm, StraBe, Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan ,Haaracker / Im Himberg” 1. Bauabschnitt, Fernwald
Gewerbeldrm aus dem Plangebiet, Beurteilungspegel Tag und Nacht, typisierende flichenbezogene Schallleistungspegel
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung

LrT GE3 Flache 95,6 60,0 3629,7 0,0 0,0 0,0 163,9 -55,3 2,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 41,2 0,0 0,0 0,0 41,2
LrT GE2 Flache 98,7 60,0 7402,7 0,0 0,0 0,0 117,5 -52,4 1,9 0,0 -0,8 0,0 0,0 47,4 0,0 0,0 0,0 47,4
LT GE1 Flache 99,5 60,0 9005,3 0,0 0,0 0,0 64,8 -47,2 1,4 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,2 0,0 0,0 0,0 53,2
LrN GE3 Flache 95,6 60,0 3629,7 0,0 0,0 0,0 163,9 -55,3 2,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 41,2 0,0 0,0 0,0 41,2
LrN GE2 Flache 98,7 60,0 7402,7 0,0 0,0 0,0 117,5 -52,4 1,9 0,0 -0,8 0,0 0,0 47,4 0,0 0,0 0,0 47,4
LrN GE1 Flache 99,5 60,0 9005,3 0,0 0,0 0,0 64,8 -47,2 1,4 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,2 0,0 0,0 0,0 53,2
Konzept dB plus GmbH Tabelle BO1
Wendalinusstrale 2 - 66606 Sankt Wendel
Ergebnis-Nr.: 11 Tel. 06851/939893-0
Stand: 17.12.2025 www.konzept-dbplus.de Seite 1
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan ,Haaracker / Im Himberg“ 1. Bauabschnitt, Fernwald

Gewerbeldrm aus dem Plangebiet, Beurteilungspegel Tag und Nacht, typisierende flichenbezogene Schallleistungspegel
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung

Legende

Zeitber.
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Quelltyp
Lw
Lw
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Aatm
ADI
dLrefl
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Cmet
dLw

ZR

Lr

dB(A)
dB(A)
m,m?
dB
dB
dB

dB
dB
dB
dB
dB
dB(A)
dB(A)

dB
dB
dB(A)

Zeitbereich

Name der Schallquelle

Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
Anlagenbezogener Schallleistungspegel
Schallleistung pro m, m?

GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Zuschlag fiir Impulshaltigkeit

Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Zuschlag fiir gerichtete Schallabstrahlung
Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Dampfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung
Dampfung aufgrund des Bodeneffekts
Dampfung aufgrund von Abschirmung
Dampfung aufgrund von Luftabsorption
RichtwirkungsmaR

Pegelerhdhung durch Reflexionen
Unbewerteter Schalldruckpegel am Immissionsort Ls=Lw+Ko+Adiv+Agr+Abar+Aatm+ADI+dLrefl
Meteorologische Korrektur

Korrektur Betriebszeiten
Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Beurteilungspegel

Ergebnis-Nr.: 11
Stand: 17.12.2025

SoundPLAN 9.1

Konzept dB plus GmbH
Wendalinusstralle 2 - 66606 Sankt Wendel
Tel. 06851/939893-0
www.konzept-dbplus.de
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan ,Haaracker / Im Himberg” 1. Bauabschnitt
Gewerbeldrm aus dem Plangebiet
Gerauschkontingentierung nach DIN 45691, Tag

Kontingentierung fiir: Tageszeitraum

Konzept dB plus GmbH Tabelle B02
Wendalinusstrale 2 - 66606 Sankt Wendel

Ergebnis-Nr.: 21 Tel. 06851/939893-0
Stand: 17.12.2025 www-konzept-dbplus.de Seite 1
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan ,Haaracker / Im Himberg” 1. Bauabschnitt
Gewerbeldrm aus dem Plangebiet
Gerauschkontingentierung nach DIN 45691, Nacht

Kontingentierung fiir: Nachtzeitraum

Konzept dB plus GmbH Tabelle BO3
Wendalinusstrale 2 - 66606 Sankt Wendel

Ergebnis-Nr.: 21 Tel. 06851/939893-0
Stand: 17.12.2025 www-konzept-dbplus.de Seite 1
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan ,Haaracker / Im Himberg“ 1. Bauabschnitt, Fernwald

Anlagenlarm aus dem Plangebiet, Beurteilungspegel Tag und Nacht
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung

Zeitber. Quelle Quelltyp Lw Lw' | oder S Kl KT Ko s Adiv Agnd Abar Aatm ADI dLrefl Ls Cmet dLw ZR Lr
dB(A) dB(A) m,m? dB dB dB m dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB dB dB(A)
Immissionsort Lilienweg 47 (S) SW 1.0G IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 50 dB(A) LrN 40 dB(A)
LrT ZA02 Linie 64,9 47,5 54,4 0,0 0,0 0,0 109,7 -51,8 1,3 -5,2 -0,8 0,0 0,1 8,5 0,0 57 0,0 14,2
LrT ZA01 Linie 62,3 47,5 30,2 0,0 0,0 0,0 74,2 -48,4 1,4 0,0 -0,6 0,0 1,7 16,4 0,0 -2,0 0,0 14,4
LrT V02 Fliche 105,0 76,3 733,3 0,0 0,0 0,0 64,3 -47,2 1,1 0,0 -0,6 0,0 1,5 59,9 0,0 -12,0 0,0 47,8
LT Vo1 Flache 99,0 70,3 733,3 0,0 0,0 0,0 64,3 -47,2 1,1 0,0 -0,4 0,0 1,7 54,2 0,0 -12,0 0,0 42,1
LrT RAO1 Fliche 85,2 56,5 733,3 0,0 0,0 0,0 64,3 -47,2 1,5 0,0 -1,5 0,0 1,6 39,6 0,0 -12,0 0,0 27,5
LT P02 Parkplatz 85,1 56,0 812,4 0,0 0,0 0,0 109,8 -51,8 1,3 -12,4 -0,3 0,0 0,3 22,3 0,0 -9,0 0,0 13,2
LrT PO1 Parkplatz 74,0 52,7 133,2 0,0 0,0 0,0 82,0 -49,3 1,4 0,0 -0,6 0,0 1,8 27,3 0,0 -9,0 0,0 18,2
LrT K01 Flache 86,8 58,1 733,3 4,2 0,0 0,0 64,3 -47,2 1,3 0,0 -0,3 0,0 1,7 42,3 0,0 -12,0 0,0 34,5
Industriehall
LT e, Flache 85,0 79,1 3,9 0,0 0,0 3,0 94,4 -50,5 1,7 -1,3 -1,1 0,0 0,0 36,9 0,0 0,0 0,0 36,9
Raum1-A01
Industriehall
LT e, Flache 85,0 79,1 3,9 0,0 0,0 3,0 93,5 -50,4 1,7 -1,3 -1,1 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 37,0
Raum1-A01
LT 101 Flache 116,9 88,2 733,3 0,0 0,0 0,0 64,3 -47,2 1,5 0,0 -1,5 0,0 1,6 71,3 0,0 -40,6 0,0 30,7
LrN ZA02 Linie 64,9 47,5 54,4 0,0 0,0 0,0 109,7 -51,8 1,3 -5,2 -0,8 0,0 0,1 8,5 0,0 14,8 0,0 23,2
LrN ZA01 Linie 62,3 47,5 30,2 0,0 0,0 0,0 74,2 -48,4 1,4 0,0 0,6 0,0 1,7 16,4 0,0 7,0 0,0 23,4
LrN V02 Fliche 105,0 76,3 733,3 0,0 0,0 0,0 64,3 -47,2 1,1 0,0 0,6 0,0 1,5 59,9 0,0
LrN Vo1 Flache 99,0 70,3 733,3 0,0 0,0 0,0 64,3 -47,2 1,1 0,0 -0,4 0,0 1,7 54,2 0,0
LrN RAO1 Fliche 85,2 56,5 733,3 0,0 0,0 0,0 64,3 -47,2 1,5 0,0 -1,5 0,0 1,6 39,6 0,0
LrN P02 Parkplatz 85,1 56,0 812,4 0,0 0,0 0,0 109,8 -51,8 1,3 -12,4 -0,3 0,0 0,3 22,3 0,0 0,0 0,0 22,3
LrN PO1 Parkplatz 74,0 52,7 133,2 0,0 0,0 0,0 82,0 -49,3 1,4 0,0 -0,6 0,0 1,8 27,3 0,0 0,0 0,0 27,3
LrN K01 Flache 86,8 58,1 733,3 4,2 0,0 0,0 64,3 -47,2 1,3 0,0 -0,3 0,0 1,7 42,3 0,0
Konzept dB plus GmbH Tabelle CO1
Wendalinusstralle 2 - 66606 Sankt Wendel
Ergebnis-Nr.: 20 Tel. 06851/939893-0
Stand: 17.12.2025 www.konzept-dbplus.de Seite 1
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan ,Haaracker / Im Himberg” 1. Bauabschnitt, Fernwald
Anlagenlarm aus dem Plangebiet, Beurteilungspegel Tag und Nacht
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung

Industriehall
LrN e, Flache 85,0 79,1 3,9 0,0 0,0 3,0 94,4 -50,5 1,7 -1,3 0,0 0,0 36,9
Raum1-A01
Industriehall
LrN e, Flache 85,0 79,1 3,9 0,0 0,0 3,0 93,5 -50,4 1,7 -1,3 0,0 0,0 37,0
Raum1-A01
LrN 101 Flache 116,9 88,2 733,3 0,0 0,0 0,0 64,3 -47,2 1,5 0,0
Konzept dB plus GmbH Tabelle CO1
Wendalinusstrale 2 - 66606 Sankt Wendel
Ergebnis-Nr.: 20 Tel. 06851/939893-0
Stand: 17.12.2025 www.konzept-dbplus.de Seite 2
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan ,Haaracker / Im Himberg“ 1. Bauabschnitt, Fernwald
Anlagenlarm aus dem Plangebiet, Beurteilungspegel Tag und Nacht
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung

Legende
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Zeitbereich

Name der Schallquelle

Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
Anlagenbezogener Schallleistungspegel
Schallleistung pro m, m?

GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Zuschlag fiir Impulshaltigkeit

Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Zuschlag fiir gerichtete Schallabstrahlung
Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Dampfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung
Dampfung aufgrund des Bodeneffekts
Dampfung aufgrund von Abschirmung
Dampfung aufgrund von Luftabsorption
RichtwirkungsmaR

Pegelerhdhung durch Reflexionen
Unbewerteter Schalldruckpegel am Immissionsort Ls=Lw+Ko+Adiv+Agr+Abar+Aatm+ADI+dLrefl
Meteorologische Korrektur

Korrektur Betriebszeiten
Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Beurteilungspegel
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan ,Haaracker / Im Himberg” 1. Bauabschnitt, Fernwald
Anlagenlarm aus dem Plangebiet, Spitzenpegel Tag und Nacht
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung

LT,max P02 Parkplatz 90,5 90,5 0,0 97,3 -50,8 1,2 0,0 -0,7 0,0 0,4 40,5 0,0 40,5
LT,max PO1 Parkplatz 90,5 90,5 0,0 81,6 -49,2 1,3 0,0 -0,6 0,0 2,2 44,2 0,0 44,2
LT,max 101 Flache 108,0 108,0 0,0 48,9 -44,8 1,0 0,0 -1,3 0,0 0,9 63,9 0,0 63,9
LN,max P02 Parkplatz 90,5 90,5 0,0 97,3 -50,8 1,2 0,0 -0,7 0,0 0,4 40,5 0,0 40,5
LN,max P01 Parkplatz 90,5 90,5 0,0 81,6 -49,2 1,3 0,0 -0,6 0,0 2,2 44,2 0,0 44,2
LN, max 101 Flache 108,0 108,0 0,0 48,9 -44,8 1,0 0,0 -1,3 0,0 0,9 63,9 0,0
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan ,Haaracker / Im Himberg“ 1. Bauabschnitt, Fernwald
Anlagenlarm aus dem Plangebiet, Spitzenpegel Tag und Nacht
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung

Legende

Zeitbereich
Quelle
Quelltyp
Lw

L'w

Ko

S

Adiv
Agr
Abar
Aatm
ADI
dLrefl

Ls

Cmet

Lr max

dB(A)
dB(A)
dB

dB
dB
dB
dB
dB
dB(A)
dB(A)
dB
dB(A)

Zeitbereich

Name der Quelle

Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
Schallleistungspegel pro Anlage

Schallleistungspegel pro m, m?

Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung

Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Dampfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung
Dampfung aufgrund des Bodeneffekts

Dampfung aufgrund von Abschirmung

Dampfung aufgrund von Luftabsorption
RichtwirkungsmaR

Pegelerhdhung durch Reflexionen

Unbewerteter Schalldruckpegel am Immissionsort Ls=Lw+Ko+Adiv+Agr+Abar+Aatm+ADI+dLrefl
Meteorologische Korrektur

Spitzenpegel

Ergebnis-Nr.: 20
Stand: 17.12.2025

SoundPLAN 9.1

Konzept dB plus GmbH
Wendalinusstralle 2 - 66606 Sankt Wendel
Tel. 06851/939893-0
www.konzept-dbplus.de

Tabelle C02

Seite 2



	25152-01_text
	1 Entwicklungsabsichten und örtliche Gegebenheiten
	2 Schalltechnische Aufgabenstellungen und Vorgehensweise
	3 Immissionsschutz- und planungsrechtliche Grundlagen
	3.1 Gewerbelärm
	3.2 Anlagenlärm Feuerwehrgerätehaus
	3.3 Verkehrslärm
	3.4 Zunahme des Verkehrslärms

	4 Eingangsdaten
	5 Digitales Simulationsmodell
	6 Gewerbelärm
	6.1 Bestimmung der Art der baulichen Nutzung
	6.2 Bestimmung der Schutzbedürftigkeit sowie der Zielwerte für die schalltechnische Beurteilung
	6.3 Geräuscheinwirkungen durch typisierende flächenbezogene Schallleistungspegel
	6.3.1 Ermittlung der Geräuschimmissionen
	6.3.2 Darstellung der Berechnungsergebnisse
	6.3.3 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

	6.4 Schallschutzkonzept
	6.4.1 Geräuschkontingentierung
	6.4.1.1 Abgrenzung der emittierenden Gebiete
	6.4.1.2 Auswahl der maßgeblichen Immissionsorte
	6.4.1.3 Ermittlung der Vorbelastung
	6.4.1.4 Festlegung der Planwerte
	6.4.1.5 Bestimmung der Emissionskontingente für die Teilfläche



	7 Anlagenlärm Feuerwehrgerätehaus
	7.1 Betriebs- und Nutzungsbeschreibung
	7.2 Emissionsdaten
	7.3 Ermittlung der Geräuschimmissionen
	7.4 Darstellung der Berechnungsergebnisse
	7.5 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

	8 Verkehrslärm
	8.1 Ermittlung der Geräuschemissionen Straßenverkehr
	8.2 Ermittlung der Geräuschimmissionen
	8.3 Darstellung der Berechnungsergebnisse
	8.4 Beurteilung der Berechnungsergebnisse
	8.5 Schallschutzkonzept

	9 Zunahme des Verkehrslärms
	10 Zusammenfassung
	11 Quellenverzeichnis

	Anhang A
	Anhang B
	B01
	B02
	B03

	Anhang C
	C01
	C02




